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Der Wert der Kritik

Ein Vorwort von Martin Donat (BI Lüchow-Dannenberg), Ursula Schönberger (AG Schacht Konrad) 
und Jochen Stay (.ausgestrahlt)

„Nichts ist schwieriger und nichts erfordert mehr Charakter, 
als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden

 und laut zu sagen: Nein!“ 
Kurt Tucholsky

Die Atommüll-Kommission des Bundestages hat ihre 
Arbeit Ende Juni abgeschlossen. Eine ihrer angeblichen 
Zielsetzungen war es, aus der Geschichte zu lernen. Das 
wäre nicht schwer gewesen. Einige historische Tatsachen:

•	Die Anti-Atom-Bewegung hat von Anfang an davor ge-
warnt, Atommüll in das ehemalige Salzbergwerk Asse 
einzulagern. Erst nach Jahrzehnten hat die Politik 
eingestanden, dass die Asse ein großer Fehler war. 

•	Die Anti-Atom-Bewegung hat die Sicherheit des Atom-
müll-Lagers Morsleben angezweifelt, musste einen 
Einlagerungsstopp gegen die damalige Umweltminis-
terin Merkel gerichtlich durchsetzen. Heute ist das 
Salzbergwerk vom Einsturz bedroht. 

•	Die Anti-Atom-Bewegung hat die Sicherheit von 
Atomkraftwerken angezweifelt. Erst nach Fukushima 
haben es die meisten eingesehen. 

•	Die Anti-Atom-Bewegung hat den Ausbau der Erneuer-
baren Energien als umweltfreundliche Alternative zum 
Atomstrom vorgeschlagen. Die Atomwirtschaft hat dar-
auf erklärt, damit ließen sich nur vier Prozent der Ver-
sorgung sichern. Heute sind wir schon bei 35 Prozent.

•	Die Anti-Atom-Bewegung hat über Jahrzehnte alle 
Versuche kritisiert, mit Dialogforen ohne Ergebnis-
wirksamkeit BürgerInnen-Beteiligung vorzutäuschen. 
Sie hat deutlich gemacht, dass sich der Konflikt nur 
überwinden lässt, wenn es tatsächliche Mitbestim-
mung von Betroffenen gibt. Inzwischen ist es in der 
Fachwelt Konsens, dass Atommüll-Politik bisher über 
die Köpfe der Betroffenen hinweg gemacht wurde. 

•	Die Anti-Atom-Bewegung hat davor gewarnt, dass die 
Stromkonzerne sich um die Folgekosten der Atomkraft 
drücken und deshalb seit Jahrzehnten einen öffent-
lich-rechtlichen Fonds für die Rückstellungen gefordert. 
Jetzt wird der Fonds endlich teilweise eingerichtet, aber 
mit viel zu wenig Geld, weil bei den Unternehmen an-
geblich nicht mehr das zu holen sei, was es kosten wird. 

•	Die Anti-Atom-Bewegung hat von Anfang an dar-
auf hingewiesen, dass das Versprechen einer zeitli-
chen Begrenzung der Zwischenlagerung auf 40 Jahre 
nicht zu halten ist. Bund, Länder, Behörden und die 
AKW-Betreiber haben dem heftig widersprochen, nur 
um jetzt kleinlaut einzugestehen, dass da noch einige 
Jahrzehnte obendrauf kommen.

Diese Liste ließe sich fast unendlich fortsetzen, 
beispielsweise – hochaktuell – auch damit, dass die 
Anti-Atom-Bewegung immer auf die tendenziösen Gor-
leben-Gutachten der Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe (BGR) hingewiesen hat. In der 
Atommüll-Kommission argumentierte die CDU/CSU 
immer wieder mit BGR-Gutachten. Der für die Kommis-
sionsarbeit zuständige Mitarbeiter der Unionsfraktion 
ist ein ehemaliger BGR-Wissenschaftler, der zahlreiche 
Textvorschläge für den Abschlussbricht formuliert hat. 
Die BGR saß als „Fachbehörde“ bei allen Kommissi-
onssitzungen mit am Tisch. Jetzt – nach Abschluss der 
Kommission – decken WDR, NDR und „Süddeutsche Zei-
tung“ auf, dass die BGR für wohlwollende Gorleben-Gut-
achten von der Industrie geschmiert wurde.

Was all diesen genannten und vielen ungenannten Fällen  
gemein ist: AtomkraftgegnerInnen wurden für ihre Positi-
onen, ihre Warnungen verlacht, beschimpft und bedroht. 
Und nein, es ist kein bisschen befriedigend, am Ende im-
mer wieder Recht zu behalten, wenn man vor Risiken und 
Manipulationen warnt. 

Geschichte wiederholt sich, 
wenn nicht daraus gelernt wird: 
Erneut warnen wir, diesmal davor, dass das Ergebnis 
der Atommüll-Kommission nicht dazu geeignet ist, den 
gesellschaftlichen Konflikt um die strahlenden Abfälle 
zu überwinden. Davor, dass mit dem anvisierten Such-
verfahren eine risikoarme Lagerung von Atommüll nicht 
erreicht wird. Davor, dass die Empfehlungen der Kom-
mission so vage gehalten sind, dass jeder politisch ausge-
dealte Standort damit legitimiert werden kann. Davor, 
dass damit sogar der geologisch ungeeignete Salzstock 
Gorleben weiter im Spiel gehalten werden kann. Davor, 
dass mit dem völlig veralteten Projekt Schacht KON-
RAD das nächste Atommülldesaster vorprogrammiert 
ist. Davor, dass mit eingeschränkten Beteiligungsrech-
ten für Betroffene der Konflikt eskalieren wird. Davor, 
dass weiterhin Lager-Konzepte für viele Arten von 
Atommüll fehlen und damit die Empfehlungen der Kom-
mission wertlos sind, da es zuerst ein Gesamtkonzept 
braucht, bevor Standorte gesucht werden. Davor, dass 
die Bundesregierung weiter riskante Tatsachen in der 
Atommüll-Politik schafft, ohne echte gesellschaftliche 
Verständigungsprozesse zu organisieren. Davor, dass 
uns Billiglösungen in Sachen Atommüll drohen, weil 
hohe Sicherheit sehr teuer wird. Und, und, und… Mehr 
dazu in diesem Reader.

Vorwort
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Und wieder werden wir beschimpft, verlacht und 
teilweise sogar verantwortlich gemacht 
für die Probleme mit dem strahlenden Müll, dessen Pro-
duktion wir immer verhindern wollten. Die Kommissi-
ons-Vorsitzende Ursula Heinen-Esser schreibt: „Sich an 
der Suche nach Lösungen zu beteiligen ist schwer. Pro-
test ist einfach.“ Der „Tagesspiegel“ bezichtigt uns der 
„Feigheit“. Die „Süddeutsche“ wirft uns vor, dass wir „je-
den Kompromiss nur daran messen, ob er Gorleben von 
vornherein ausklammert oder nicht“.

Letzteres ist ein problematischer journalistischer Zir-
kelschluss: Von Anfang an leidet die Berichterstattung 
über die umfangreiche und differenzierte Kritik an der 
Kommission und an der Atommüll-Politik der Bundes-
regierung daran, dass unsere Argumente für eine mas-
senmediale Darstellung anscheinend zu komplex sind. 
Also greifen sich viele JournalistInnen nur das heraus, 
was wir zu Gorleben sagen, weil sie denken, dass die 
weniger informierten LeserInnen und ZuschauerInnen 
damit gerade noch etwas anfangen können. Alle ande-
ren Kritikpunkte werden in der Berichterstattung kaum 
aufgegriffen. Und nun wird uns der Vorwurf gemacht, 
wir würden nur über Gorleben reden. 

Dieser Reader zeigt, dass dem nicht so ist. 
Klar spielt auch Gorleben als einziger im Endlagersuch-
gesetz genannter Standort eine Rolle. Alles andere wäre 
ja absurd. Aber trotzdem ist das Thema Gorleben nur 
ein kleiner Teil der Kritik am Gesetz, am Bericht der 
Kommission und an der aktuellen Atommüll-Politik 
der Bundesregierung. Und die Texte in diesem Reader 
spiegeln wiederum nur einen Teil der Kritik wider, die 
in den letzten drei Jahren formuliert wurde. Wir haben 
trotzdem nicht nur Texte von Anti-Atom-Initiativen und 
-Organisationen aufgenommen, sondern beispielsweise 
auch von Fachverbänden für Konfliktbewältigung, von 
externen ExpertInnen, die die Arbeit der Kommission 
intensiv beobachtet haben und von kommunalen Kör-
perschaften einzelner betroffener Regionen. Erhellend 
ist auch der Vergleich hehrer Worte der Kommission für 
den Suchprozess für eine Atommüll-Lagerung ab dem 
22. Jahrhundert mit der realen Atommüll-Politik von 
Bund und Ländern im 21. Jahrhundert. 

Nein, Frau Heinen-Esser, Protest ist nicht einfach. 
Und nein, er ist auch nicht feige, wie der Tagesspiegel 
meint. Wer schon einmal in einer kalten Novembernacht 
auf der Castor-Strecke polizeilicher Gewalt ausgesetzt 
war, weiß das. Kritik und Protest waren und sind immer 
wieder entscheidende Triebfedern, um dem Ziel einer 
möglichst risikoarmen Atommüll-Verwahrung näher zu 
kommen. Ohne Protest würden noch heute strahlende 
Abfälle ins Meer gekippt, würde Atommüll ins baufälli-
ge Lager Morsleben eingelagert, wäre der Asse-Skandal 
nicht aufgedeckt worden, wäre die extrem umweltbelas-
tende Wiederaufarbeitung nicht beendet worden, hätte 
es deutlich mehr gefährliche Castor-Transporte gege-
ben, wären keine Atomkraftwerke abgeschaltet worden. 

Das Ziel der Anti-Atom-Initiativen ist ein Mehr an Si-
cherheit bei der Atommüll-Lagerung. Dafür kämpfen sie 
seit Jahrzehnten, haben dabei schon viel erreicht (zum 
Nutzen aller) und werden es weiter tun.

Alleine während der Arbeit der Atommüll-Kommission 
gab es mehrere große Tagungen und weit über 300 ört-
liche Veranstaltungen in der ganzen Bundesrepublik, 
mit denen Anti-Atom-Initiativen und Umweltverbände 
zum Thema diskutiert und informiert haben. Die Um-
weltorganisation Greenpeace hat ein Konzept für ein 
alternatives Suchverfahren entwickelt und vorgestellt. 
Mit Aktionen im ganzen Bundesgebiet unter dem Mot-
to „Tatort Atommüll“ haben Anti-Atom-Initiativen auf 
verschwiegene und verheimlichte Atommüll-Probleme 
aufmerksam gemacht. In der 272 Seiten starken „Be-
standsaufnahme Atommüll“ und mit der Internetseite 
atommüllreport.de hat die Anti-Atom-Bewegung alle 
wesentlichen Informationen zum Thema zusammenge-
tragen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, lange 
bevor die Bundesregierung ihre eigene lückenhafte Auf-
listung der Müllmengen veröffentlichte. 

Zweimal jährlich tagt die bundesweite „Atommüll-Kon-
ferenz“ der Initiativen und diskutiert mit Wissenschaft-
lerInnen in Fachforen aktuelle Fragen zum Thema, 
entwickelt Positionspapiere und klärt auf. Unzählige 
örtliche Initiativen an den Atom-Standorten mischen 
sich kraftvoll in die Debatte an den Anlagen ein und sind 
eine Stimme der sicherheitstechnischen Vernunft gegen 
Sparpläne von Betreibern und Atomaufsichten. Nein, 
Frau Heinen-Esser, wir machen es uns nicht leicht. Tau-
sende kümmern sich, fast ausnahmslos in ihrer Freizeit, 
mit inzwischen hoher Fachkompetenz um ein Problem, 
für dessen Entstehung sie keine Verantwortung tragen 
– und das vermieden worden wäre, wenn die früh geäu-
ßerten Bedenken ernst genommen worden wären.

Diese Gesellschaft wäre heute im Umgang mit dem 
Atommüll-Problem schon deutlich weiter, hät-
te man in den letzten drei Jahren auf die Kritik 
am Endlagersuchgesetz, an der Kommission und 
an der Atommüll-Politik der Bundesregierung ge-
hört. Dieser Reader bietet die Gelegenheit, sich 
mit den kritischen Stimmen vertraut zu machen 
und sie endlich ernst zu nehmen.



Außer Spesen nichts gewesen 

Gemeinsame Stellungnahme von Initiativen und Organisationen aus der Anti-Atom-Bewegung  
zum Ergebnis der Kommission 

[A] Stellungnahmen zu Arbeit und Abschlussbericht der Kommission
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Alter Geist in neuer Flasche 

Erklärung des „Schulterschluss Lüchow-Dannenberg“ (Bündnis von atomkritischen Parteien, Umweltinitiativen und 
KirchenvertreterInnen im Landkreis), 30. Juni 2016 
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Mit dem umstrittenen Standortauswahlgesetz (Stand-
AG) haben die CDU/ CSU, FDP, SPD und die Grünen in 
Bundestag und Bundesrat kurz vor des Bundestagswahl 
2013 ein Verfahren zur Auswahl eines Endlagerstand-
ortes in Deutschland für insbesondere hochradioaktive 
Abfälle gegen die massive Kritik aus der Gesellschaft, 
von Umweltverbänden, Standortinitiativen und auch 
dem Kreistag Lüchow-Dannenberg beschlossen. 

Schon 2002 hatte ein „Arbeitskreis Endlager“ (AK-
End) Kriterien zur Lagerung von hoch radioaktivem 
Müll erarbeitet, die sich mit dem Endlagermedium Salz 
beschäftigten. Ein wesentliches Element im Konzept des 
AK-End war die Forderung, einen gesamtgesellschaftli-
chen Konsens herzustellen. Es bestand kein Zweifel, dass 
ohne diesen Konsens jeder weitere Schritt in einem Ver-
fahren zur Lagerung von Atommüll zum Scheitern verur-
teilt sein würde. Das jetzige StandAG fällt weit hinter die 
Erkenntnisse des AK-End zurück, denn es ignoriert wis-
sentlich die Forderung nach einer vorherigen breiten ge-
sellschaftliche Grundsatzdebatte über den Atomausstieg 
und zum Umgang mit dem gesamten Atommüll. 

Erst nachträglich wurde die auf Forderung von Nieder-
sachsen eingerichtete „Endlagerkommission“ damit beauf-
tragt, das Gesetz noch einmal zu evaluieren, Änderungen 
vorzuschlagen und Auswahlkriterien zu erarbeiten. Zentra-
ler Dissens war dabei der Umgang mit bestehenden Endla-
gerprojekten und 40 Jahren interessengeleiteter Endlager-
forschung, also ganz konkret mit dem politisch motivierten 
und willkürlich ausgewählten Standort Gorleben.   

Der Kreistag Lüchow-Dannenberg stellt fest: 
•	Das Thema Gorleben wurde nicht streitfrei gestellt, 

sondern hat sich – offen oder verdeckt – als Dissens 
durch die gesamte Debatte gezogen. Es erweist sich 
als Ding der Unmöglichkeit, abstrakte Kriterien mit 
einem konkreten Standort vor Augen aufzustellen. 

•	Das schwerwiegende Versäumnis, die Fehler der Ver-
gangenheit und Gegenwart nicht aufgearbeitet und 
das gefährliche Abenteuer Gorleben nicht beendet zu 
haben, holt die Kommission an ihrem Ende wieder ein. 

Indem die Kommission den vom Bundestag gesetzten viel 
zu kurzen Zeitrahmen akzeptiert hat, hat sie sich auch 
damit abgefunden, den Diskurs über den geforderten 
verlässlichen Einschluss hochradioaktiven Atommülls 
über mehr als eine Million Jahre auf die Rekapitulati-
on von 40 Jahren Endlagerforschung, und damit einer 
Forschung insbesondere in Salz und insbesondere am 
Standort Gorleben zu beschränken. Kein anderer Stand-
ort in Deutschland weist eine derartige Untersuchgungs-
tiefe auf. Nahezu alle beteiligten Institute und Behörden  
haben ihre Betrachtungen, und damit auch Anforderungen  
und Kriterien über Jahrzehnte an die im Salzstock Gorle-
ben-Rambow vorgefundenen Ergebnisse angepasst. 

•	Der Kommission ist es nicht gelungen, die gesellschaft-
lichen Verständigungsaufgaben zum Umgang mit dem 
Atommüll zu identifizieren. 

•	Die Kommission hat noch nicht einmal einen Zwi-
schenbericht vorgelegt. 

•	Trotz der desaströsen Erfahrungen mit den beiden sa-
linaren Endlagern Morsleben und Asse hat die Kom-
mission Alternativen zu den bisherigen Konzepten 
tiefengeologischer Lagerung nicht oder nicht angemes-
sen betrachtet. 

•	Kein einziges der explizit auf Gorleben zugeschnitte-
nen Kriterien, wie den interessengeleiteten Verzicht 
auf ein wasserundurchlässiges Deckgebirge und damit 
ein sicherheitsrelevantes geologisches Mehrbarrieren-
system oder den Verzicht auf das Ausschlusskriterium 
von Einbruchseen in Salzstöcken hat die Kommission 
revidiert. 

•	Indem sich die Kommission bei ihrer Kriterienempfeh-
lung in weiten Teilen an den Ergebnissen für das End-
lagermedium Salz orientierte, die der AK-End ohne 
Kenntnis der Havarie in der Asse erarbeitet hatte, 
lässt sie das Desaster des Endlagerversuchsbergwerks 
Asse völlig außer acht.   Die Kommission verweigert 
zudem gleichwertige Vergleichskriterien zu den End-
lagermedien Granit und Ton. 

•	Die Komission hat noch nicht einmal eine Mindestan-
zahl unterirdisch mit einen Bergwerk zu erkundender 
Standorte pro Wirtsgestein festgelegt. Ein wissen-
schaftlich basierter fairer gleichwertiger Vergleich ist 
auf diese Weise gar nicht möglich; es steigt vielmehr 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Salzstock Gorleben 
als am Besten erkundete Formation in Deutschland 
am Ende wieder aus politischen und/oder wirtschaft-
lichen Gründen gewählt wird. 

Für die Auswahl, das Konzept und das Design eines 
Endlagers kommt der Frage der Reversibilität oder 
Rückholbarkeit eine zentrale Rolle zu. Wie die Erfah-
rungen an der maroden Asse zeigen ergeben sich dabei 
im Medium Salz besondere Probleme, obwohl genau dort 
die Rückholung wissenschaftlich geraten und politisch 
gewollt ist. 

•	Die Kommission hat die zentrale Frage der Fehlerkor-
rektur und Rückholung aus einem Endlager nicht an-
gemessen und verantwortungsvoll diskutiert, sondern 
vielmehr lediglich die zwangsläufige Offenhaltung 
eines Endlagers in der Einlagerungsphase zur „Rück-
holbarkeit“ umdeklariert. 

•	Weder dem Gefährdungspotential hochradioaktiven 
Atommülls, noch der zeitlichen Dimension von über 
einer Million Jahre ist diese Trivialität angemessen. 

Eingeholt von den Schatten der Vergangenheit. Stillstand statt Neuanfang

Resolution des Kreistags Lüchow-Dannenberg zum Abschlussbericht der Kommission nach Antrag der Gruppe X 
vom 13.06.2016
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Katastrophale Fehlentscheidungen zur atomaren “Ent-
sorgung“ in Deutschland, beispielsweise mit der „Endla-
gerung“ von Atommüll in Morsleben oder im sogenannten 
Forschungsendlager Asse wurden nicht durch verant-
wortliches Behördenhandeln, sondern durch Proteste der 
Anwohner, politische Interventionen und insbesondere 
durch Klagen gestoppt; zentrale Grundsätze, wie dyna-
mische Schutzstandards oder Terrorschutz durch das 
„Kalkar-Urteil“ oder das „Brunsbüttel-Urteil“ verbind-
lich gemacht. Nicht einer zentralen Superbehörde, wie 
dem „Bundesamt für kerntechnische Entsorgung“ (BfE), 
sondern qualifizierter Bürgerbeteiligung, substantiellen 
Klagerechten und gerichtlicher Überprüfbarkeit kommt 
somit eine wesentliche Kontrollfunktion auf dem Weg zu 
einem verlässlichen Einschluss des Atommülls zu. 

Das Standortauswahlgesetz sieht dagegen mit der „Le-
galplanung“, also den Standortentscheidungen der jewei-
ligen Erkundungsschritte per Gesetz im Bundestag, eine 
eklatante Schwächung der Klagemöglichkeiten und Klage-
rechte von Verbänden und Anwohnern vor. Es dient somit 
nicht der Absicherung der relativ besten Entscheidung, 
sondern der zügigen Durchsetzung einer bereits durch Be-
hörden getroffenen Standortwahl gegen die Betroffenen. 

•	Die Kommission hat die Legalplanung nicht revidiert 
und somit die Rechte von betroffenen Anwohnern, 
Regionen und Verbänden nicht gestärkt, sondern ent-
scheidend geschwächt. 

•	Die Kommission hat damit nicht die Sorgfalt und die 
Sicherheit der Atommülllagerung in den Fokus ge-
stellt, sondern die Beschleunigung des Verfahrens. 

Ergänzend zu gerichtlichen Überprüfungsmöglichkei-
ten kann auch qualifizierte Öffentlichkeitsbeteiligung 
dazu beitragen, öffentliche Kontrolle zu optimieren und 
Verfahrensfehler zu minimieren. Besonders in dem ext-
rem langwierigen und schwerwiegenden Konflikt um die 
kommerzielle Nutzung der Atomkraft ist die Beteiligung 
der kritischen Öffenlichkeit dringend geboten. Dafür ist 
es aber unerlässlich, Beteiligungsverfahren und -inhal-
te auf Augenhöhe auszuhandeln und ein Innehalten zur 
Fehlerkorrektur im Verfahren zuzulassen. 

•	Die Kommission hat die Öffentlichkeit weder frühzei-
tig, noch angemessen beteiligt. 

•	Die Kommissionsvorschläge beschränkten sich auf  rein 
informelle Anhörungen ohne jede Ergebniswirksamkeit. 

•	Die Kommission hat die konfliktrelevante Öffentlich-
keit nicht erreicht und keine nennenswerten Anstren-
gungen unternommen, diese zu gewinnen. Die wesent-
lichen Akteure sind den Veranstaltungen begründet 
ferngeblieben und wurden einfach durch Fachpubli-
kum und SchülerInnen ersetzt. 

•	Die Kommission hat keine Antwort darauf erarbei-
tet, wie die Rechte kommender Generationen in einen 
langwierigen Such- und Endlagerprozess integriert 
werden sollen. 

•	Eine Beteiligung der Öffentlichkeit „von Anfang an“, 
wie die Kommission für ein Standortsuchverfahren 
vorschlägt, kann es in Gorleben 40 Jahre nach dem 
Erkundungsbeginn nicht mehr geben. 

•	Der Vorschlag für ein „nationales Begleitgremium“ er-
füllt nicht die Mindestanforderungen an Kontrolle des 
Verfahrens und Beteiligung Betroffener. 

Die zentrale Aufgabe bei einem Verfahren zur Lagerung 
atomarer Abfallstoffe besteht darin, trotz des  Konflikts 
zwischen überregionalen Interessen nach Entledigung 
der Abfälle aus Atomkraftwerken und Zwischenlagern 
und dem berechtigten regionalen Interesse einer Standor-
tregion, nicht zum Dauerlager dieser Hochrisiko-Stoffe zu 
werden, zu gewährleisten, dass das relativ sicherste Kon-
zept am relativ besten Standort zur Umsetzung kommt. 

•	Die Legalplanung durch den Deutschen Bundestag 
(alternativ: „des Standortauswahlgesetzes) ist nicht 
dafür ausgelegt, den relativ sichersten Standort aus-
zuwählen, sondern nur den parlamentarisch am 
schlechtesten vertretenen. 

•	Mit dem Standortauswahlgesetz kann ein Atommül-
lendlager auch an einem geologisch hochproblemati-
schen Standort legitimiert und durchgesetzt werden. 

•	Die jetzt beschlossene deutliche Zeitverlängerung bis 
zur Inbetriebnahme eines Endlagers für HAW erfor-
dert die sofortige Erstellung eines neuen Konzeptes 
für die Zwischenlagerung von HAW, da die Genehmi-
gungszeiträume von Behältern und Lagern wie das 
TBL Gorleben bei weitem überschritten werden. 

Mit der Empfehlung der Kommission zur Finanzierung 
des Kernenergieausstieges (KFK), die sich tatsächlich 
mit den unkalkulierbaren Kosten nicht des Ausstiegs, 
sondern der Atomenergie befasst hat, wurde mit der 
Enthaftung der Energiekonzerne für die Kosten der von 
ihnen kommerziell produzierten radioaktiven Abfälle 
das Verursacherprinzip aufgegeben. Dessen, sowie zahl-
reicher Klagen gegen den Atomausstieg und das Stand-
ortauswahlgesetz ungeachtet, haben die Atomkonzerne 
mit stimmberechtigten Sitzen den Bericht der Endla-
gerkommission maßgeblich gestaltet. Die fundamentale 
Kritik von Standortinitiativen, kritischen Umweltver-
bänden und dem Landkreis Lüchow-Dannenberg als 
einzigem namentlich genannten potentiellen Standort 
hat jedoch keinen Eingang gefunden. 

Der Kreistag Lüchow-Dannenberg fordert die Vertreter 
gesellschaftlicher Gruppen auf, dem Abschlussbericht 
der Kommission nicht zuzustimmen. 

Der Kreistag fordert die Vertreter der Parteien im Bun-
destag und die Vertreter Niedersachsens im Bundesrat 
auf, die massive Kritik am Kommissionsbericht und die 
abweichenden Voten zum Anlass zu nehmen, den Stand-
ort Gorleben endgültig aufzugeben und eine breite ge-
sellschaftliche Debatte über den Atomausstieg und eine 
demokratische Atommüllpolitik zu organisieren.

Resolution des Kreistags Lüchow-Dannenberg zum Abschlussbericht
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Anmerkungen zur Kommissionsarbeit vom „Bundesverband Mediation“
und vom „Förderverein Mediation im öffentlichen Bereich“



18 Anmerkungen zur Kommissionsarbeit vom Bundesverband Mediation und FMöB e.V.
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Die atomkritische Ärzteorganisation IPPNW kritisiert 
den Abschlussbericht der „Kommission Lagerung hoch 
radioaktiver Abfallstoffe“ (Endlagerkommission) und 
warnt davor, dass ein Konzept zur dauerhaften Lage-
rung von Atommüll gemeinsam mit den Atomkonzernen 
und gegen die Umwelt- und Anti-Atom-Bewegung durch-
gesetzt werden soll. „In der Endlagerkommission waren 
Vertreter der Atomindustrie nicht nur mit Sitz, sondern 
auch mit Stimme vertreten“, kritisiert Kinderarzt und 
IPPNW-Vorstandsmitglied Dr. Alex Rosen. „Demgegen-
über hatten die politischen Vertreter kein Stimmrecht. 
Das ist eine inakzeptable Schieflage.“

Die IPPNW hält auch die Form der Öffentlichkeitsbetei-
ligung für fragwürdig. Zwar ließ die Endlagerkommissi-
on von PR-Firmen Beteiligungsveranstaltungen für die 
Öffentlichkeit durchführen, übernahm aber keine der 
wesentlichen Anregungen in ihren Abschlussbericht. 
Nach dem gleichen Prinzip sind auch die „Mitwirkungs-
rechte“ beim Suchverfahren selbst gestaltet: zwar kann 
die Öffentlichkeit über „Beteiligungsformate“ Kommen-
tare abgeben, Politik und Behörden sind aber keines-
wegs verpflichtet, diese auch zu berücksichtigen. „Ech-
te Partizipation sieht anders aus“, so Rosen. „Letztlich 
dient diese Form der Öffentlichkeitsbetiligung nur dazu, 
dem Auswahlverfahren Akzeptanz zu verschaffen und 
die Bevölkerung zu beschwichtigen.“

Gemeinsam mit zahlreichen anderen Organisationen 
der Anti-Atom-Bewegung kritisiert die IPPNW zudem, 
dass Alternativen zur tiefengeologischen Lagerung von 
der Kommission nicht adäquat geprüft oder diskutiert 
wurden. Diese verfrühte Festlegung ist nicht nachvoll-
ziehbar und raubt der Standortsuche bereists jetzt die 
nötige Legitimation. Dr. Alex Rosen stellt fest: „Um den 
Standort zu finden, der die größtmögliche Sicherheit bie-
tet, müssten die in Frage kommenden Örtlichkeiten mit 
größtmöglicher wissenschaftlicher Sorgfalt miteinander 
verglichen werden. Die Kommission scheint sich jedoch 
bereits jetzt auf eine dauerhafte Lagerung in Salzgestein 
festgelegt zu haben und hat die Ausschluss- und Aus-
wahlkriterien entsprechend angepasst.“

Die IPPNW stimmt der umfassenden Kritik der deut-
schen Anti-Atom-Bewegung zu: „Die Kommission hat 
den Auftrag, das kritisierte Standortauswahlgesetz 
zu verbessern, nicht erfüllt. Mit Hilfe dieses Auswahl-
verfahrens kann ein Atommüllendlager auch an einem 
geologisch hochproblematischen Standort legitimiert 
und endgültig durchgesetzt werden - es wäre nur eine 
Frage der politischen Machtverhältnisse.“ Die IPP-
NW fordert angesichts der mittlerweile offenkundigen 

Probleme bei der Suche einer dauerhaften Lagerungs- 
option ein sofortiges Abschalten aller Atomkraftwerke:  
„Die Atommüllproblematik wird dadurch nicht verein-
facht, dass täglich neuer radioaktiver Müll in Atomkraft-
werken erzeugt wird. Die Kosten der Lagerung- und 
Sicherung des Atommülls stellen jeglichen wirtschaftli-
chen Nutzen der Atomenergie in den Schatten. Das ver-
giftete nukleare Erbe für zukünftige Generationen darf 
nicht noch weiter wachsen. Die deutschen Atomkraft-
werke müssen vom Netz gehen – und zwar so schnell 
wie möglich.“

Endlagerkommission gescheitert 

Erklärung der IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges / Ärzte in sozialer Verantwortung)

Pressemitteilung vom 06.07.2016
Quelle: www.ippnw.de
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Die Debatte um ein sicheres Atommüll-Endlager illust-
riert ein Kernproblem der Industrieländer: Was tun mit 
gefährlichem Müll? Ist „ab ins Bergwerk“ wirklich eine 
Lösung? 

Der Salzstock Gorleben wurde in den 1970er Jahren aus 
rein politischen Gründen zum Endlagerstandort ernannt. 
Schon damals bestand Handlungsdruck. Ohne Endlager-
nachweis war der Betrieb der Atomkraftwerke gefährdet.

Am 5. Juli übergibt die Endlagerkommission nach 
zweijähriger Arbeit ihren Abschlussbericht an die Bun-
desregierung.  Bis zum Schluss gab es Streit um die Fra-
ge, ob der Salzstock Gorleben als potenzielles Endlager 
im Rennen bleiben soll oder nicht. Ergebnis: Er bleibt. 
Obwohl die Sicherheitsdefizite des Salzstocks gut doku-
mentiert sind.

Eine zweite Frage wird bisher kaum öffentlich dis-
kutiert: ob Salzbergwerke generell geeignet sind, hoch-
radioaktive Abfälle sicher einzuschließen. Und – noch 
grundlegender: ob die Endlagerung tief im Untergrund 
in der derzeit praktizierten oder geplanten Form über 
lange Zeiträume Sicherheit garantiert. Im Bericht der 
Kommission wird diese Lagerung noch als „beste Mög-
lichkeit zu einer sicheren Entsorgung“ von hochradioak-
tivem Atommüll gesehen.

„Unbequeme Wahrheit“

Der renommierte Züricher Geologe Marcos Buser vom 
Institut für Nachhaltige Abfallwirtschaft (INA) hat für 
Greenpeace bereits bestehende   Projekte, Erfahrungen 
und Probleme analysiert. Buser gilt weltweit als einer 
der führenden Wissenschaftler in Fragen der tiefengeolo-
gischen Lagerung von Atommüll. Er war jahrzehntelang 
ein starker Fürsprecher dieser Lagerungsstrategie und 
hat als Vorsitzender der Schweizer EKRA-Expertenkom-
mission das dortige Endlagerkonzept mitentwickelt.

Im Gegensatz zur Endlagerkommission kommt die 
Studie zu dem Schluss, dass alle bisherigen Endla-
ger-Versuche in Bergwerken den Anforderungen nach 
dauerhafter Sicherheit nicht genügen. „Alternativen zu 
einem tiefengeologischen Endlager müssen dringend 
gesucht werden“, sagtTobias Münchmeyer, Greenpea-
ce-Experte für Atomkraft. „Das ganze Konzept steht in 
Frage. Um diese unbequeme Wahrheit hat sich die End-
lagerkommission bisher herumgedrückt.

Mit den Abfallbergen wächst der Druck

Derzeit existieren in den westlichen Industriestaaten 
vierzehn Endlagerstätten für hochgefährlichen Müll, die 
entweder betriebsbereit oder in Betrieb sind oder deren 
Planung weit vorangeschritten ist. Vier dieser vierzehn 
Stätten und ihre Probleme hat die INA GmbH Zürich im 

Auftrag von Greenpeace  genauer untersucht:  den Salz-
stock Asse in Niedersachsen, DMS St-Ursannne in der 
Schweiz, Stocamine im Elsass, WIPP (Waste Isolation 
Pilot Plant) in New Mexico, USA.

In allen vier Fällen geht es um die Lagerung entweder 
in einem alten Salzstock oder in einem neu angelegten 
Bergwerk (WIPP). Stocamine in Frankreich und DMS 
St-Ursanne sind Endlager für chemotoxische Abfälle, in 
Schacht Asse und WIPP wurden radiotoxische Abfälle 
gelagert. Radiotoxizität bezeichnet die Schädlichkeit, die 
radioaktive Strahlung in Lebewesen entfaltet.

Ein grundlegendes Problem begleitet sämtliche Pro-
jekte von Anfang an,   stellt der Autor fest:  der Hand-
lungsdruck. Gefährlicher Müll wird jahrzehntelang pro-
duziert, ohne ein solides Konzept zu seiner Beseitigung 
oder Verwahrung vorweisen zu können.   Die brisante 
Hinterlassenschaft wächst zu einem immer höheren 
Berg an und mit dem Berg wächst der Druck, auch der 
Kostendruck. Druck aber trübt den Blick. Denkfehler 
und Fehlplanungen sind die Folge. Die konzeptionellen 
Schwächen ziehen sich dann von Beginn an durch das 
gesamte Projekt, es ist zum Scheitern verurteilt.

Das Multibarrierenkonzept hat versagt

Ein Standbein bisheriger Tieflagerungskonzepte ist das 
Multibarrierenkonzept. Es beruht auf drei Säulen: Art 
und Verpackung des Mülls, technische Abdichtung und 
Kontrolle des Lagerortes, undurchlässiger geologischer 
Untergrund.

Die Studie kommt zu dem ernüchternden Ergebnis, 
dass dieses Konzept in allen unter die Lupe genomme-
nen Fällen versagt hat. Gefährlicher Müll war unzuläng-
lich verpackt, Aufsicht und Kontrollmechanismen ver-
sagten, die geologischen Voraussetzungen entsprachen 
nicht den Erfordernissen. „Die größte Schwachstelle im 
Endlagersystem“, schreibt Buser, „ist weiterhin der Gru-
benbau selber, der die natürlichen Schutzfunktionen des 
Wirtsgesteins durchbricht.“

Asse und der Mythos vom trockenen Salzstock

Ein Paradebeispiel dafür ist der Salzstock Asse. Schon 
während der Salzgewinnung trat im Bergwerk Asse im-
mer wieder Lauge in die Abbaukammern aus. Seit 1988 
laufen täglich zwölf Kubikmeter gesättigte Salzlösung 
aus dem Deckgebirge in die Lagerkammern, der Zufluss 
hat eindeutig Verbindung zum Grundwasser außerhalb 
des Salzstocks. 1994 wurden zum ersten Mal  die Frei-
grenzen für radioaktives Tritium im Grundwasserzu-
fluss unter Tage überschritten, 2001 die für Cäsium 137. 
Warnungen vor einem „Absaufen“ der Grube gab es be-
reits 1979. Sie wurden ignoriert.

Darf es noch Salz sein?

Greenpeace-Studie analysiert die Schwachstellen von Endlager-Projekten

Autorin: Sigrid Totz, 04.07.2016
Quelle: www.greenpeace.de
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Die Studie stellt fest:  Die Trockenhaltung von Salzbe-
rgwerken ist ein Mythos, der besonders in Deutschland 
gepflegt wird.

Wirtschaftlichkeit siegt über Sicherheit

Als weiteren wichtigen Faktor beim Scheitern nennt 
Buser den Kostendruck. Er durchzieht alle vier Pro-
jekte wie ein roter Faden. Die Entscheidung für einen 
Standort und der Betrieb hingen von Wirtschaftlich-
keitsaspekten ab. Und: In drei der vier Fälle erfolgte die 
Entscheidung für einen Standort, bevor dessen Qualität 
und Eignung festgestellt waren. Eine wirklich objektive 
Beurteilung war dadurch mindestens stark gefährdet, 
wenn nicht unmöglich.

Das führt wieder zur Diskussion um den Salzstock 
Gorleben. Der Standort wurde aus rein politischen 
Gründen ausgewählt, seine geologischen Mängel sind 
bekannt. Doch in die Erkundung ist schon viel Geld ge-
flossen. Die Verlockung, sich den mühseligen und teuren 
Weg zu einem Atommüll-Endlager abzukürzen und zu 
nehmen, was schon da ist, liegt auf der Hand.

„Eine Endlagerung in Salz steht vor dem Aus“, sagt 
Münchmeyer. „Diese Erkenntnis sollten Bundesregie-
rung und Endlagerkommission nicht länger totschwei-
gen. Ein wirklicher Neuanfang in der Atommüll-Frage 
ist nur möglich, wenn der ungeeignete Salzstock Gorle-
ben von der Suche ausgeschlossen wird.“

Greenpeace-Studie: „Darf es noch Salz sein?“
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Sondervotum - Klaus Brunsmeier (BUND)
zum Bericht der Atommüll-Kommission
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“Eine der umstrittensten Fragen in unserem Land ist 
in einem großen politischen Konsens gelöst worden,“ 
erklärte Bundesumweltminister Peter Altmaier zum 
Inkrafttreten des Standortauswahlgesetzes am 26. Juli 
2013.1 In einem Punkt hatte er Recht: Tatsächlich ist die 
Auseinandersetzung um die Nutzung der Atomenergie 
und ihren strahlenden Hinterlassenschaften einer der 
größten Konflikte in der Bundesrepublik Deutschland. 
Doch von einer Lösung des Konfliktes, geschweige denn 
von der Bewältigung der Aufgabe, Atommüll über 1 Mil-
lion Jahre sicher aufzubewahren, sind wir ähnlich weit 
entfernt wie beim Einstieg in die Atomenergienutzung 
vor 60 Jahren. 

Die Äußerungen des damaligen Umweltministers wa-
ren Anlass für die Initiativen an den Orten, an denen 
Atommüll produziert oder gelagert wird, eine stand-
ortbezogene Bestandsaufnahme des Atommülls zu er-
stellen.2 Die erschreckende Bilanz: es gibt nicht ein 
Atommüll-Problem, das sich in ferner Zukunft an einen 
einzelnen Standort delegieren lässt, sondern es gibt tau-
sende Atommüllprobleme im ganzen Land. Und unmit-
telbaren Handlungsbedarf! 

Einige Beispiele: In Brunsbüttel, Karlsruhe und ande-
ren Zwischenlagern rosten die Fässer. In Jülich steht ein 
Reaktordruckbehälter, der so stark strahlt, dass er nicht 
abgerissen werden kann und ein eigenes Zwischenlager 
für ihn gebaut werden muss. In Braunschweig, Duisburg 
und Krefeld wird Atommüll in Wohngebieten verarbeitet 
und gelagert. An den AKW-Standorten entstehen zahl-
reiche neue Zwischenlager, deren Betriebszeit ebenso 
ungewiss ist wie die der Castor-Lager. Von den 1.900 
Altstandorten der Wismut in Thüringen und Sachsen 
wird nur ein Bruchteil saniert. Auf Hausmülldeponien, 
im Straßenbau und in der Schrottschmelze landet „frei-
gemessener“ Atommüll. 

Das Nationale Entsorgungsprogramm –  
sorglos in die Zukunft?
 
Eine der ersten Bestellungen zur „Bestandsaufnahme  
Atommüll“ kam aus dem Bundesumweltministerium  
(BMUB). Geholfen hat es wenig. Die EU-Richtlinie 
2011/70/EURATOM verpflichtete die Regierungen der 
Mitgliedstaaten, bis zum 23. August 2015 selbst eine 
Bestandsaufnahme ihrer abgebrannten Brennelemen-
te und radioaktiven Abfälle sowie ein nationales Ent-
sorgungsprogramm (NaPro)3 zu erstellen und bei der 
EU-Kommission einzureichen. Bemerkenswert ist, dass 
das Nationale Entsorgungsprogramm der Bundesregie-
rung gleich ganz auf die Erwähnung jeglicher Probleme 
verzichtet. Rostige Fässer kommen ebenso wenig vor wie 

Zwischenlager ohne Genehmigung oder Konzerne, die 
für ihren Müll nicht zahlen wollen. Stattdessen werden 
Wege und Ziele benannt, deren Erreichung bereits heute 
ausgewiesen unrealistisch sind. Teilschritte oder Hür-
den, die überwunden werden müssten, tauchen nicht auf. 
Bestehende Rechtsgrundlagen werden einfach ignoriert.

Das NaPro hat selbst „keine Rechtsnormqualität, ist 
aber künftig bei allen Entsorgungsplanungen und Ver-
waltungsverfahren von den Akteuren im Bereich der 
Entsorgung zu berücksichtigen“ 4.	Da ist es dann schon 
von Bedeutung, dass das NaPro den Export bestrahlter 
Brennelemente aus dem AVR Jülich und dem THTR 
Hamm-Uentrop zur Wiederaufarbeitung und zum dau-
erhaften Verbleib im Ausland (nach aktueller Lage USA) 
vorsieht. Ein solcher Export ist zwar bei Leistungsreak-
toren illegal, doch das BMUB definiert den AVR und den 
THTR in sogenannte Versuchs- oder Demonstrationsre-
aktoren um und stellt sie – fachlich in nichts begründet – 
den Forschungsreaktoren gleich. Mit solchen Tricks soll 
dann die geltende Rechtslage umgangen werden. 

Auch an anderen Stellen sollen Tricksereien über vor-
handene Probleme hinwegtäuschen. Die Genehmigung 
für das Zwischenlager Gorleben endet 2034, für das Zwi-
schenlager Ahaus 2036, für das Zwischenlager Lubmin 
am 2039 und für die Standortzwischenlager zwischen 
2042 und 2047. Ein „Endlager“ für hochradioaktive 
Abfälle soll, so das BMUB, 2050 bereit stehen. Über-
gangsweise helfen soll ein „Eingangslager“ an dem zu 
findenden Standort. Dabei wird der Eindruck erweckt, 
es würde sich nur um wenige Überbrückungsjahre han-
deln. Ein belastbarer Zeitplan fehlt. Doch ob und wann 
ein tiefengeologisches Lager seinen Betrieb aufnehmen 
wird, ist ebenso ungewiss wie die Dauer der Einlage-
rung. In der Kommission Lagerung hochradioaktiver 
Abfälle war – je nach Einlagerungskonzept – von einem 
Zeitraum bis 2170 die Rede. Wenn alle Castoren in das 
geplante „Eingangslager“ verlegt werden sollten, müss-
te es aber dreimal so groß sein wie derzeit konzipiert. 
Da ist es eine einfache Rechnung, dass viele Behälter 
noch Jahre nach dem derzeitigen Genehmigungsende in 
den jetzigen Zwischenlagern verbleiben werden. Was zu 
wachsenden Problemen mit der Dichtheit der Castoren 
führen wird. 

Nachdem die Bestandsaufnahme der Atommüllkonfe-
renz festgestellt hatte, dass es erheblich mehr und ganz 
anderen schwach- und mittelradioaktiven Müll gibt, 
als die Bundesregierung bisher berechnet hatte, gibt 
dies nun auch die Bundesregierung zu. Ein Fortschritt 
an Ehrlichkeit, der im nächsten Moment jedoch schon 
wieder zunichte gemacht wird wenn es darum geht, 
wo dieser Müll hin soll. Völlig unbeeindruckt von allen  

Keinen Schritt weiter�

Kritik an der Atommüll-Politik

Überarbeiteter Beitrag (Juni 2016) aus:  Tresantis (Hg): 
Die Anti-Atom-Bewegung – Geschichte und Perspektiven, Berlin Hamburg 2015

Autorin: Ursula Schönberger, Projektleiterin Atommüllreport, 
Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD e.V.

[B] Atommüll-Politik jenseits der Kommission
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Sicherheitsbedenken und Genehmigungslagen sollte er 
im ersten Entwurf des NaPro entweder nach Schacht 
KONRAD oder gemeinsam mit dem hochradioaktiven 
Müll gelagert werden. Will man das Inventar für Schacht 
KONRAD erweitern, müsste ein neues Planfeststellungs-
verfahren nach aktuellen Stand von Wissenschaft und 
Technik eingeleitet werden. Das würde jedoch das ge-
samte Projekt, das völlig veraltet ist, gefährden. Diese 
Gefahr sowie 70.000 Unterschriften unter der Forderung 
„Konrad stoppen statt erweitern!” führten zu einer vor-
dergündigen Streichung der Option KONRAD und damit 
zu einem Endlager für alle Arten radiaoktiver Abfälle. 

Doch die Debatte um die gemeinsame Lagerung aller 
Arten radioaktiver Abfälle an einem Standort ist alt. 
Die Bundesregierung hatte sich für ein sogenanntes 
Zwei-Endlager-Konzept entschieden. Eine Abkehr da-
von bedarf einer umfassenden fachlichen Debatte und 
einer Sicherheitsbetrachtung auf dem aktuellen Stand 
von Wissenschaft und Technik. Sie nebenbei im Natio-
nalen Entsorgungsprogramm zu treffen oder sie an die 
Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe zu 
überweisen, ist den damit verbundenen Problemen nicht 
angemessen. Bis kurz vor Schluß hat die Kommission 
hierzu auch keine Ergebnisse geliefert. Sollte die Opti-
on der gemeinsamen Lagerung aller Arten radioaktiver 
Abfälle übrigens verworfen werden, tritt nach dem Na-
tionalen Entsorgungsprogramm automatisch die Option 
KONRAD wieder in Kraft. 

Genauso wie frühere Bundesregierungen an der Pro-
blem- und Fehlerverdrängung gescheitert sind, wird 
die jetzige daran scheitern, da sie von den Realitäten 
schlicht eingeholt werden wird. Für die Gesellschaft ist 
diese verlorene Zeit in Richtung einer möglichst sicheren 
Verwahrung der strahlenden Hinterlassenschaften der 
Atomenergienutzung fatal. Zumal gleichzeitig Weichen 
gestellt werden – wie bei der Frage der Finanzierung – 
die später kaum mehr zu revidieren sind. Ein „Neufang 
in der Atommülldebatte“ wie er noch vor drei Jahren 
propagiert wurde, sieht anders aus. 

Die Bilanz von 50 Jahren Endlagerpolitik 

Dabei wäre ein solcher Neuanfang dringend geboten. 
Denn die Bilanz nach 50 Jahren Endlagerpolitik in 
Deutschland fällt nüchtern aus: Zwei havarierte Salz-
stöcke, ein dritter, der seit fast 50 Jahren heftig umstrit-
ten und geologisch ungeeignet ist und ein genehmigtes 
Erzbergwerk, das schon vor der Inbetriebnahme hoff-
nungslos veraltet ist. Mit zweien beschäftigten sich be-
reits Parlamentarische Untersuchungsausschüsse: der 
niedersächsische Landtag 2009 – 2012 mit der ASSE II 
und der Deutsche Bundestag 2010 – 2013 mit Gorleben.5 

ASSE II – Rückholung oder Flutung? 

Inzwischen leugnet niemand mehr, dass eingetreten ist, 
wovor Fachleute wie das Oberbergamt Clausthal bereits 
1962 gewarnt haben. Die ASSE II droht einzustürzen 
und abzusaufen. Von Anfang an als Forschungsanla-
ge ausgewiesen, wurden von 1967 bis 1978 aufgrund  

einer bergrechtlichen Genehmigung 109.715 Gebinde 
mit schwachradioaktiven Abfällen und 1.293 Gebinde 
mit mittelradioaktiven Abfällen eingelagert. Dazu kom-
men 14.779 Gebinde mit mittelradioaktiven Abfällen, 
die in verlorene Betonabschirmung gepackt wurden 
und deshalb offiziell als schwachradioaktiv deklariert 
wurden. Eine Annahmekontrolle gab es nicht, es wurde 
sich auf die Angaben der Abfallanlieferer verlassen. Für 
Stoffe, die den Annahmebedingungen nicht entsprachen, 
wurden einfach Sondergenehmigungen erteilt. Die Do-
kumentation der eingelagerten Abfälle ist unvollständig 
und teilweise gezielt gefälscht. 

Die vierte Novelle des Atomgesetzes 1976 brachte 
das Aus für die Einlagerung in die ASSE II. Das Atom-
mülllager wurde aber weiter für Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten genutzt. Als letztes wurde 2011 
das Untergrundlabor für Dosimetrie und radiologische 
Spektrometrie geschlossen. 

Mitte der 90er Jahre begann die Verfüllung der West-
flanke. Sieben Jahre lang wurden täglich bis zu 1200 
Tonnen Salz antransportiert um das Grubengebäude zu 
stabilisieren. Gleichzeitig traten die Probleme mit den 
Laugenzuflüssen immer stärker zu Tage. 2005 rüttelte 
die Ankündigung des Betreibers, die ASSE II fluten zu 
wollen, die Öffentlichkeit auf. Nach jahrzehntelangem 
Schattendasein wurde die ASSE II zum Symbol für 
das Scheitern der Endlagerpolitik. Nachdem die Bür-
gerInnen über Jahrzehnte hinweg beschwichtigt und 
getäuscht worden waren, sollten sie jetzt helfen, das 
Desaster, das nicht mehr zu verbergen war, zu verklei-
nern und die Empörung zu befrieden. Das Bundesfor-
schungsministerium, das Bundesumweltministerium 
und das Niedersächsische Umweltministerium richteten 
mit dem Asse-II-Begleitgremium einen informellen aber 
institutionalisierten und mit finanziellen Mitteln ausge-
statteten Beteiligungsprozess mit den örtlichen Politike-
rInnen und KritikerInnen ein

Anfang 2010 stellten das BMUB und das Bundesamt 
für Strahlenschutz (BfS) fest, dass die Rückholung des 
Atommülls aus der ASSE II die bessere Lösung sei. Al-
lerdings hänge die Rückholung davon ab, was die Unter-
suchung des Atommülls konkret vor Ort ergäbe und ob 
nicht doch für die Flutung noch ein Langzeitsicherheits-
nachweis erstellt werden könne. 

Trotz dieser Richtungsentscheidung wird vom heuti-
gen Betreiber, dem BfS, mit Hochdruck die Flutung vor-
bereitet. Sie wurde zur Notfallmaßnahme erklärt, falls 
der Laugenzufluss in die Grube stärker werden würde. 
Die Vorbereitungen zur Rückholung gestalten sich dem-
gegenüber schleppend. Derzeit ist offiziell vom Beginn 
der Rückholung im Jahr 2033 die Rede. Wenn es keine 
weitere Beschleunigung gibt, bleibt zu befürchten, dass 
die ASSE II vorher einstürzt oder absäuft. Die Folge 
wäre ein unvorhersehbares und unbeherrschbares Ein-
dringen der Radioaktivität in die Biosphäre. 

Morsleben – Die „Schwesteranlage“ der DDR
 
Ende der 80er Jahre liefen die Zwischenlager der Atom-
kraftwerksbetreiber und der staatlichen Forschungszentren  
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voll. Der Entsorgunsgsdruck stieg. Die Inbetriebnahme der 
Schachtanlage KONRAD war inzwischen in weite Ferne 
gerückt. Da wurde im Zuge der Vereinigung mit der DDR 
eine willkommene Morgengabe präsentiert. 1969 war der 
Schacht Bartensleben bei Morsleben vom Staatlichen Amt 
für Atomsicherheit und Strahlenschutz (SAAS) als Stand-
ort für das „Zentrale Endlager für radioaktive Abfälle der 
DDR“ ausgewählt worden. Das ERA Morsleben wurde von 
der GSF, der Betreiberin der ASSE II, oft als „Schwester-
anlage“ bezeichnet. Dies war in jeder Hinsicht angebracht. 
Nicht nur, dass die Anlage ebenfalls in unmittelbarer Nähe 
zur Grenze lag, es handelte sich ebenfalls um einen völlig 
maroden, alten Salzstock, ähnlich alt und ausgebeutet wie 
die ASSE II, vor dessen Nutzung als Atoommülllager von 
Fachleuten auf DDR-Seite gewarnt worden war. Bis 1991 
wurden 14.432 m3 schwach- und mittelradioaktive Abfälle 
sowie 6.617 Strahlenquellen eingelagert. Die abgebrann-
ten Brennelemente aus den DDR-Reaktoren gingen in die 
UdSSR. 

Mit juristischen Tricks wurde 1990 aus dem DDR-Lager 
ein gesamtdeutsches Atommülllager, die Betriebsgenehmi-
gung bis zum 30. Juni 2000 verlängert. Von 1994 – 1998 
wurde mehr Müll eingelagert, als in DDR-Zeiten. 1998 
stoppte das Oberverwaltungsgericht Magdeburg die Einla-
gerung. Das BfS hatte es übertrieben. Über Jahre hinweg 
hatte es sich „in Eigenaufsicht“ sowohl die stoffliche als 
auch die räumliche Ausweitung des Einlagerungsinven-
tars selbst genehmigt. Nun fand das Gericht, es sei genug, 
das neu aufgefahrene Ostfeld sei von der DDR-Genehmi-
gung nicht abgedeckt. Die Atomkraftwerksbetreiber und 
die staatlichen Forschungszentren nahmen es gelassen. 
Sie hatten die vier Jahre genutzt, ihre Lager zu räumen 
und den Müll billig in den Salzstock zu verbringen. Nur 
drei Jahre später stürzten im Zentralteil der Grube mehre-
re tausend Tonnen Salzgestein von der Decke. 

Die Schließung von Morsleben gestaltet sich schwie-
rig. Da die natürlichen Gegebenheiten wie Mächtig-
keit, Stabilität, Trockenheit des Salzstockes für einen 
Langzeitsicherheitsnachweis nicht ausreichen, erklärte 
das BfS kurzerhand, den Atommüll mittels künstlich 
errichteter Bauwerke von der Biosphäre abschirmen 
zu wollen. Diese neue „Sicherheitsphilosophie“ eröffnet 
neue Möglichkeiten. Denn wenn die Langzeitsicherheit 
nicht mehr von der Geologie gewährleistet werden muss, 
sondern durch den Menschen hergestellt werden kann, 
dann wird die Standortauswahl zunehmend beliebig. Al-
lerdings gelang es dem BfS bis heute nicht, den von der 
Atomaufsicht des Landes Sachsen-Anhalt geforderten 
praktischen Nachweis zu erbringen, dass diese Dämm-
bauwerke auch tatsächlich funktionieren. 

Statt auf Sicherheit setzt das BfS deshalb jetzt auf die 
normative Kraft des Faktischen: Im Endlager Morsleben 
befinden sich zwischengelagerte radioaktive Abfälle, die 
die genehmigten Endlagerbedingungen nicht erfüllen. 
Ihre Aktivität macht etwa die Hälfte des gesamten In-
ventars aus. Anstatt wenigstens diese Abfälle zu bergen, 
will das BfS den Müll über den Planfeststellungsbe-
schluss zur Schließung im Nachhinein legalisieren und 
vor Ort belassen. 

Schacht KONRAD – ein Relikt aus dem 
letzten Jahrhundert 

Parallel zur Standortsuche für ein Nukleares Ent-
sorgungszentrum wurde 1975 das Eisenerzbergwerk 
Schacht KONRAD für die Lagerung von Atommüll ins 
Gespräch gebracht. Prof. Dr. Kühn, der schon als jun-
ger Mitarbeiter der Gesellschaft für Strahlenforschung 
(GSF) der ASSE II hervorragende Eigenschaft als Atom-
mülllager bescheinigte, leitet auch die Voruntersuchun-
gen für die Eignung von Schacht KONRAD. Und wie zu 
erwarten bescheinigte er auch Schacht KONRAD die 
Eignung als Atommülllager obwohl er eigentlich ein 
glühender Verfechter von Salz als Wirtsgestein war. 
Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt hatte als 
damals zuständige Fachbehörde große Bedenken gegen 
die Qualität der Erkundungsuntersuchungen. Trotzdem 
stellte sie 1982 den Antrag auf Einleitung eines Plan-
feststellungsverfahrens. Die grundlegenden Sicherheits-
berechnungen für KONRAD stammen aus den 1980er 
Jahren, als noch keine Rechnerkapazitäten für komple-
xe hydrogelogische Rechenmodelle zur Verfügung stan-
den, und wurden nie aktualisiert. 

Der Erörterungstermin zum Projekt KONRAD war der 
längste in der Geschichte der BRD. 289.387 Menschen 
hatten Einwendung erhoben. Über fünf Monate wurden 
an 75 Verhandlungstagen die umfangreiche Kritik vor-
getragen. Die Niedersächsische Genehmigungsbehörde 
erstellte danach einen Katalog von 300 Sach- und 100 
Rechtsfragen, die offen waren. Noch während des Ter-
mins wurde bekannt, dass SPD und die Energiekonzerne 
eine Initiative für energiepolitische Konsensgespräche 
auf den Weg gebracht hatten. Die erste Konsensrunde 
verlief ergebnislos. Die zweite endete mit einem Ver-
trag zwischen der rot-grünen Bundesregierung und der 
Energiewirtschaft. Obwohl sowohl Bundesumweltminis-
ter Trittin (GRÜNE), als auch Landesumweltminister 
Jüttner (SPD) mehrfach in der Öffentlichkeit beteuert 
hatten, dass sie Schacht KONRAD für nicht genehmi-
gungsfähig halten würden, wurde die Genehmigung von 
Schacht KONRAD festgeschrieben. 

Am 3. Juni 2002 erteilte das niedersächsische Um-
weltministerium den Planfeststellungsbeschluss. Die 
Klagen dagegen wurden abgewiesen. Den Kommunen 
wurden sämtliche Klagerechte abgesprochen. Dem kla-
genden Landwirt wurde höchstrichterlich beschieden, 
dass er „kein Recht auf Nachweltschutz“ habe. 

Sie gehe davon aus, „dass im Jahre 1988 mit der Einla-
gerung in der Grube KONRAD begonnen werden kann“6 
schrieb die Bundesregierung in ihrem Entsorgungsbe-
richt 1983. „2013 geht Schacht KONRAD in Betrieb“, 
vermeldete das BfS nach dem Urteil der Bundesverwal-
tungsgerichts 2007. Inzwischen ist von frühestens 2022 
die Rede. Der Sanierungsbedarf der alten Schachtanlage 
ist erheblich. Nun rächt sich, dass entgegen dem heu-
tigen Stand von Wissenschaft und Technik wieder ein 
altes Gewinnungsbergwerk zur Nachnutzung als Atom-
müllager umgebaut werden soll. 
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Gorleben – Standortauswahlverfahren 
als nachträgliche Legitimation? 

Gorleben ist der einzige Standort, der bisher für die La-
gerung hochradioaktiver Abfälle vorgesehen ist. Letztlich 
war es die niedersächsische Landesregierung, die Gorleben 
aus dem Hut zauberte und die Standortentscheidung traf. 
Vor allem die Nähe zur DDR und die politische Provoka-
tion, die mit dem Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage 
in Sichtweite der Grenze verbunden war, war laut Be-
richt des Gorleben-Untersuchungsausschusses ein wich-
tiger Beweggrund für die Gorleben-Entscheidung des 
damaligen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht. Von ei-
nem systematischen Auswahlverfahren, an dessen Ende 
eine wissenschaftlich fundierte Eignungsaussage zum 
Standort Gorleben führte, kann keine Rede sein. 

Die „Sicherheitskriterien für die Endlagerung radi-
oaktiver Abfälle in einem Bergwerk“ (1983) gründeten 
sich auf ein Mehrbarrierenkonzept, bei dem einem aus-
reichend mächtigen und intakten Deckgebirge sowie 
möglichst geringen Wasserwergsamkeiten zwischen 
dem Endlagerbergwerk und der Biosphäre eine zentra-
le Schutzfunktion beigemessen wurde. Obwohl die Er-
kundung des Salzstockes Gorleben ergab, dass es dort 
schwerwiegende geologische Störungen gibt, wurde an 
dem Projekt festgehalten. Bereits 1982 warnte der Hy-
drogeologe Prof. Dr. Duphorn vor den Bruchstörungen 
aus der Eiszeit, der sogenannten „Gorlebener Rinne“, ein 
etwa 360 m tiefer, mit Geröll gefüllter Graben, der die 
Tonschicht über dem Salzstock durchzieht und zu Wass-
erwegsamkeiten führt. 

Auch die mit den Erkundungsarbeiten beauftragte 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) warnte 
in der ersten Fassung ihres Zwischenberichtes 1983 vor 
Wasserwegsamkeiten und empfahl die Untersuchung 
anderer Salzstöcke. Wie der Untersuchungsausschuss 
Gorleben aufzeigte, kam es jedoch zu einer massiven In-
tervention der Politik, und die PTB wurde angewiesen, 
ihren Bericht zu ändern.7 Und so bestätigt die PTB die 
„Eignungshöffigkeit“ des Salzstockes Gorleben und die 
Bundesregierung konnte wie geplant am 13. Juli 1983 
die Errichtung des Erkundungsbergwerks beschließen. 
Im Vorgriff auf die Zukunft wurde das Erkundungsberg-
werk dann gleich so groß angelegt, dass damit bereits 
Vorarbeiten für eine spätere Atommülleinlagerung ver-
bunden werden konnten. 

Der Gorleben-Untersuchungsausschuss förderte 
ebenfalls zu Tage, dass sich unter dem Salzstock größe-
re Gasvorkommen befinden. Deren Existenz war zwar 
den Verantwortlichen seit den 70er Jahren bekannt, sie 
wurde aber konsequent ignoriert und in der Öffentlich-
keit nicht wahrgenommen. Große Gasvorkommen sind 
eigentlich ein Ausschlusskriterium für die Einlagerung 
wämeentwickelnder Abfälle. Diese erhitzen die Umge-
bung um bis zu 200° C, was im besten Fall zur Ausdeh-
nung des Gases, zu Mikrorissen im Salzgestein und da-
mit zu weiteren Wasserwegsamkeiten führen würde, im 
schlimmsten Fall zu Explosionen unter Tage. 

Trotz der offensichtlichen Ungeeignetheit von Gorle-
ben gelang es im Zuge der Verabschiedung des Standort- 

auswahlgesetzes 2013 nicht, Gorleben als potentiellen 
Standort auszuschließen. Und so ist angesichts der fort-
geschrittenen Erkundung in Gorleben und der Beteili-
gung mehrerer expliziter Gorleben-Befürworter in der 
„Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfälle“ zu be-
fürchten, dass mit dem ganzen Verfahren der Standort 
Gorleben nur im Nachhinein legitimiert werden soll. 
Und wer bezahlt das eigentlich alles? 
Geht es nach den Empfehlungen der Kommission zur 
Überprüfung der Finanzierung des Kenenergieausstiegs 
wird die Haftung der Verursacher begrenzt. Schon der 
Name der Kommission zeugt von Tatsachenknitterung. 
Denn es geht nicht um die Finanzierung der Kosten des 
Kernenergieausstieges sondern der Kernenergienutzung 
und der damit einhergehenden Verursachung radioakti-
ven Abfalles sowie seiner Behandlung und Lagerung. 

Diese Kommission, die im Oktober 2015 von Bun-
deswirtschaftsminister Gabriel eingesetzt worden war, 
schlägt vor, die Verantwortung und die Rückstellungen 
für den Rückbau der Atomanlagen bei den Betreibern 
zu belassen. Die Betreiber sollen per Gesetz zum unver-
züglichen Rückbau verpflichtet werden. Die dafür in den 
Bilanzen ausgewiesenen Rückstellungen (Stand 2014: 
17,4 Mrd. Euro) sollen bei den Betreibern verbleiben. 
Per Nachhaftungsgesetz sollen sie zur unbegrenzten 
Nachhaftung für diese Aufgaben verpflichtet werden. 
Allerdings gibt es Zweifel wie eine solche Nachhaftuns-
pflicht bei allen Umstrukturierungen der Konzerne 
durchgesetzt werden kann. Im Gegenzug sollen die Ge-
nehmigungsverfahren beschleunigt und standardisiert 
werden, was nur weitere Abstriche bei der Sicherheit 
und der Beteiligung der Öffentlichkeit bedeuten kann. 

Neu auf den Staat übertragen werden soll die Ver-
antwortung für die Herstellung von endlagerfähigen 
Gebinden für die hochradioaktiven Abfälle, die Zwi-
schenlagerung aller Abfälle und die Transporte von den 
Zwischenlagern in ein Endlager. Für die Finanzierung 
sollen 4,7 Mrd. Euro plus einem Risikozuschlag an den 
Staat übertragen werden. Sollten die Kosten für die Zwi-
schenlagerung darüber hinaus steigen, z.B. durch hö-
here Sicherheitsstandards, durch eine verlängerte Zwi-
schenlagerdauer, durch Reparaturnotwendigkeiten an 
schadhaften Gebinden, so trägt die Finanzierung dafür 
künftig der Staat. 

Gegenwärtig ist der Bund für die Durchführung der Si-
cherstellung und Endlagerung der abgebrannten Bren-
nelemente und radioaktiven Abfälle verantwortlich. Die 
Verantwortung für die Finanzierung tragen bisher die 
Verursacher. Künftig sollen sowohl die dafür vorhande-
nen Rückstellungen, als auch die Finanzierungsverant-
wortung an den Staat übertragen werden. 

Mit der vollständigen Übertragung der Rückstellungen 
(plus Risikoaufschlag) für die Transporte, Zwischen- und 
Endlagerung in Höhe von ca. 23 Mrd. Euro sollen die Be-
treiber „betreiberscharf“ enthaftet werden. Alle zusätzli-
chen Kosten trägt der Staat und damit der Steuerzahler 
bzw. die Steuerzahlerin. Sie tragen sämtliche Risiken. 

Nicht nur, dass der Staat den Einstieg in die Nut-
zung der Atomenergie subventioniert, die Haftung für 
Katastrophen übernommen und mit der Rückstellungs- 
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regelung den Konzernen über Jahrzehnte zu steuerfrei-
en Extraprofiten verholfen hat, nun übernimmt er auch 
die tatsächliche und finanzielle Verantwortung für den 
strahlenden Müll. Die Konzerne konnten über Jahr-
zehnte expandieren, die Aktionäre reichlich Dividenden 
abschöpfen und die Bürgerinnen und Bürger dürfen für 
die Ewigkeitskosten zahlen. Den Konzernen ihrerseits 
gehen die Vorschläge der Kommission sogar noch zu 
weit. Sie fordern in einer ersten reaktion eine Reduzie-
rung des Risikoaufschlages.  

„Irgendwo muss das Zeug doch hin“ 
oder „die Atommülldiskussion vom Kopf 
auf die Füße stellen“ 

Wer über eine Million Jahre Sicherheit beim Umgang 
mit dem Atommüll reden will, der muss zunächst nach-
weisen, dass er die Probleme im Hier und Jetzt ernst 
nimmt, damit seriös umgehen kann und dies auch tut. 

Anstatt ein nationales Entsorgungsprogrammm auf-
zustellen, das gar keine Probleme kennt, anstatt ein 
Standortauswahlgesetz hinter verschlossenen Türen 
auszuhandeln und im Nachgang eine Kommission mit 
fragwürdigen Kompetenzen und fragwürdiger Zusam-
mensetzung einzurichten, braucht es einen Prozess, der 
die Erfahrungen mit den gescheiterten Projekten und 
Altlasten zu einem wesentlichen Bezugspunkt der Dis-
kussion macht. Dazu gehören methodische, fachliche, 
aber auch gesellschaftliche Fragen. Wie kann es sein, 
dass Atommüll in die ASSE II eingelagert wurde, ob-
wohl Bergleute, Wissenschaftler und Behörden bereits 
in den 60er Jahren vor Wassereinbrüchen gewarnt hat-
ten? Wie kann es sein, dass die Verantwortlichen für das 
ASSE-II-Desaster noch Jahrzehnte später einen guten 
Namen in der Wissenschaftsgemeinde haben und ihre 
damaligen Eignungsaussagen für Gorleben und Schacht 
KONRAD nicht angezweifelt werden? Wie kann es sein, 
dass gerade die großen staatlichen Forschungszentren 
in Jülich, Geesthacht und Karlsruhe völlig sorglos mit 
den Gefahren der radioaktiven Stoffe umgegangen sind, 
dass sie zu den größten Problemverursachern gehören 
und die Probleme in ihren Anlagen heute immer noch 
herunterspielen? 

Es braucht einen Prozess, der von den realen und aku-
ten Gefahren des Atommülls ausgeht, statt sie zu leugnen 
und dem das Eingeständnis von Politik und Wirtschaft 
vorausgeht, dass es keine Lösung für die sichere Lage-
rung von Atommüll über 1 Million Jahre geben kann. 
Daraus ergibt sich einerseits die Notwendigkeit zur Be-
endigung der Atommüllproduktion. Andererseits erfor-
dert diese Erkenntnis, erst einmal Methoden für einen 
möglichst sicheren Umgang mit dem Atommüll zu ent-
wickeln, statt kurzgeschlossen nach einem Standort zu 
suchen. 

Und es braucht einen Prozess, der den Betroffenen ent-
scheidungsrelevante Rechte einräumt und der in seinem 
Ausgang tatsächlich offen ist. Die Politik verspricht, sich 
jetzt auf die Suche nach einem Standort für ein Lager zu 
machen, das alle Probleme löst. Doch die Akteure geben 
unumwunden zu, dass sie nicht daran glauben, dass es 
je einen Standort geben wird, der bereit sein wird, eine 
solche Anlage aufzunehmen. Mithin geht es nicht um ein 
konsensuales Vorgehen mit den Betroffenen, sondern 
um den Versuch, ein möglichst breites gesellschaftliches 
Bündnis gegen einen Standort zu begründen, an dem 
dann notfalls mit aller Gewalt Atommüll dauerhaft ge-
lagert werden soll. 
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Kurz-Stellungnahme zum „Nationalen Entsorgungsprogramm“ (NaPro)  

� Quelle: www.atommuellreport.de, 16. Dezember 2015
Autorin: Ursula Schönberger, Projektleiterin Atommüllreport,

Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD e.V.
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Appell der Region Salzgitter zum NaPro

Resolution von 28 Kommunalparlamenten zur beabsichtigten Einlagerung 
von Atommüll in Schacht Konrad 
� Verabschiedet am 1.12.2015 

in der Ratssitzung der Stadt Salzgitter
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[C] Analyse der Kommissions-Ergebnisse

„Fehler fallen viel zu spät auf“

Über die fatalen Mängel des Endlagersuchgesetzes und die dürftigen 
Änderungsvorschläge der Atommüll-Kommission daran

Armin Simon im Gespräch
mit Atomrechtsexperte Dr. Ulrich Wollenteit

Quelle: .ausgestrahlt-Magazin 31, Mai/Juni/Juli 2016

Herr Wollenteit, warum hebelt das Endlagersuchgesetz den 
Rechtsschutz aus? 
Es schreibt vor, dass bei der Endlagersuche – anders als 
bei Planungsverfahren sonst üblich – der Bundestag alle 
wesentlichen Standortentscheidungen trifft. Es ersetzt 
also typisch administrative Entscheidungen durch Ge-
setzgebung. Das wirft ganz erhebliche verfassungsrecht-
liche Probleme auf – Stichwort Gewaltenteilung und 
eben auch Rechtsschutz. 

Die einzelnen Auswahlschritte sollen nicht mehr gerichtlich 
überprüfbar sein?
Gegen solche gesetzlichen Standortzuweisungen kann 
man nur noch Verfassungsbeschwerde erheben. Der sonst 
übliche Instanzenweg ist vollständig ausgeschaltet. Das 
Bundesverfassungsgericht prüft zudem nur Grundrechts-
verletzungen. Verstöße gegen einfache Gesetze können 
beim Bundesverfassungsgericht nicht geltend gemacht 
werden. Wird z.B. ein Kriterium falsch angewandt oder 
ein Verfahrensrecht verletzt, wäre dies nur beim Ver-
fassungsgericht thematisierbar, wenn dies zugleich mit 
einer Grundrechtsverletzung verbunden wäre. Umwelt-
verbände sind zudem nicht grundrechtsfähig und kön-
nen deshalb prinzipiell gar keine Verfassungsbeschwerde 
erheben. Schließlich fallen auch die EU-rechtlich vorge-
schriebenen Klagerechte von Umweltverbänden weg. In 
dieser Lage noch von einem angemessenen Rechtsschutz 
sprechen zu wollen, erscheint mir rechtlich ein durchaus 
ambitioniertes Unterfangen.
 
Eine einzige Klagemöglichkeit sieht das Gesetz trotzdem 
heute schon vor: gegen die Entscheidung, welcher 
Standort untertägig erkundet werden soll. 
Ja, das neue Bundesamt für kerntechnische Entsorgung 
(BfE) soll in einem Bescheid bestätigen, dass das bishe-
rige Verfahren den Anforderungen des Gesetzes in for-
meller Weise und in Hinblick auf die Kriterien entspro-
chen hat; diesen Bescheid kann man dann vor Gericht 
angreifen. Das ist ein sehr merkwürdiges Konstrukt, 
denn die Standortentscheidung wird im Erfolgsfall nicht 
etwa aufgehoben, sondern es ergeht lediglich ein Fest-
stellungsurteil. Und was passiert eigentlich, wenn das 
Gericht dann Fehler feststellt? Das ist im Gesetz nicht 
geregelt. Außerdem kann der Bundestag an eine wie 
auch immer geartete gerichtliche Entscheidung schon 
aus verfassungsrechtlichen Gründen gar nicht gebun-
den sein. 

Die Atommüll-Kommission hatte die Aufgabe, das 
Endlagersuchgesetz zu evaluieren. Wie beurteilen Sie die 
Änderungsvorschläge? 
Sie bringen keine substanziellen Änderungen. 

Aber mehr Rechtsschutz? 
Es gibt den Vorschlag, eine vergleichbare Rechtsschutz-
möglichkeit wie für die untertägige Erkundung auch bei 
der endgültigen Standortfestlegung einzuführen. Wobei 
es offenbar auch Kommissionsmitglieder gibt, welche 
die bisherige minimale Rechtsschutzmöglichkeit  dafür 
streichen wollen. 

Das hieße, dass es erst ganz am Ende eines womöglich 
Jahrzehnte dauernden Verfahrens, wenn bereits alle 
Standorte erkundet sind und die Standortentscheidung 
ansteht, ein einziges Mal die Möglichkeit gäbe, dagegen 
zu klagen? 
Richtig. Das ist meines Erachtens verfassungsrechtlich 
weiterhin äußert fragwürdig. 

Von den juristischen einmal abgesehen – welche ganz 
praktischen Probleme wirft eine solche Regelung auf? 
Wenn man nach einem jahrzehntelangen Prozess bean-
standet, dass es in dem Prozess Fehler gegeben hat, dann 
stellt sich schon die Frage: Sind die überhaupt noch korri-
gierbar? Es könnte ja sein, dass sie schon sehr früh in dem 
Verfahren passiert sind oder dass ein Kriterium sehr früh 
schon falsch angewendet worden ist: Bei einem solchen 
Verfahren fällt das dann viel zu spät auf. Hinzu kommt, 
dass wieder nicht geregelt ist, was dann eigentlich passie-
ren soll. Ein Rücksprung um Jahre oder gar Jahrzehnte? 

Kaum praktikabel – und kaum vorstellbar. 
Eben. Eine solche Konstruktion verfehlt wesentliche 
und bei einem solchen Thema entscheidende Prinzipien 
– etwa das Prinzip der Fehlerfreundlichkeit. Wenn man 
einen Fehler macht, ist es ja sinnvoll, den auch zeitnah 
zu korrigieren. Das geht mit diesem Gesetz aber nicht. 

Wie lautet die Begründung für die sogenannte 
Legalplanung, also die Planung mit Hilfe von Gesetzen statt 
mit Verwaltungsentscheidungen? 
Es heißt, das sei nötig, um die Legitimität einer Standor-
tentscheidung zu steigern. Legitimität erzeugt man aber 
nicht dadurch, dass man den Betroffenen in der gesam-
ten Phase den Rechtsschutz abschneidet. 
Der sollte vielmehr über das ganze Verfahren durchgän-
gig gewährleistet sein. 

Was, glauben Sie, ist der Grund dafür, dass er so minimal 
ausgelegt wird?
Vor allem die Politiker wollen die Entscheidung gerne 
in ihrer Hand behalten. Und sie wünschen keine Klage-
rechte. Das haben mir Bundestagsabgeordnete aus der 
Kommission und andere Kommissionsmitglieder sehr 
deutlich so gesagt. 



56

Der Konflikt … 
… ist einer zwischen Politik und Bevölkerung! 

Einige Kommissionsmitglieder stellen als großen Erfolg 
der Kommission heraus, dass diese ein „generelles 
Exportverbot“ für Atommüll fordert. 
Solchen Formulierungen würde ich immer ein gewisses 
Misstrauen entgegenbringen. Da können noch Hinter-
türchen drin sein: „generell“ ist es verboten, ausnahms-
weise dann aber doch wieder zulässig. Außerdem soll das 
Verbot erst „für die Zukunft“ gelten – unter Umständen 
also nicht mal für den schon geplanten Export von Atom-
müll aus Jülich in die USA. Da fehlt eine Klarstellung. 

Ändern die Vorschläge der Kommission zum 
Endlagersuchgesetz etwas an der Sonderrolle Gorlebens?
Definitiv nicht. Aus meiner Sicht ist es ein Grundfehler 
in dem ganzen Verfahren, dass man nicht den Mut hat-
te, Gorleben von vornherein auszuschließen. Es ist sehr 
deutlich geworden, dass Gorleben als Schere im Kopf 
das Verfahren immer mitbestimmt und deshalb dessen 
Ergebnisoffenheit immer gefährdet ist und bleiben wird. 

Zur Person
                          
Rechtsanwalt Dr. Ulrich Wollenteit, Partner der 
auf Umweltrecht spezialisierten Kanzlei Rechtsanwälte 
Günther in Hamburg, beschäftigt sich seit Jahren mit 
Atomrecht und hat zahlreiche Klagen gegen Zwischen-
lager, Atomkraftwerke und Castor-Transporte begleitet. 
Aktuell versucht er unter anderem mit Greenpeace und 
der BI Lüchow-Dannenberg, die Veränderungssperre 
in Gorleben zu kippen. Seine Kritik am Endlagersuch- 
gesetz brachte er bereits Ende 2014 auf einer Anhörung 
der Atommüll-Kommission ein; seine Beurteilung der 
Änderungsvorschläge der Kommission trug er Anfang 
April auf einer Veranstaltung des BUND vor. 

„Fehler fallen viel zu spät auf“
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Kriterien aus der hohlen Hand

Eine kritische Würdigung der Arbeit der Endlagerkommission 
und der von ihr beschlossenen Such-Kriterien
� Autor: Michael Mehnert, 30. Juni 2016

Das vorliegende Papier entstand auf der Grundlage 
der regelmäßigen Verfolgung der öffentlichen Sitzun-
gen der Endlagerkommission per Video- und Audiostre-
am und häufiger Anwesenheit vor Ort. Um den Zeitbe-
darf in Grenzen zu halten, lag der Schwerpunkt in der 
Arbeitsgruppe  3 (AG3), die sich auf der Grundlage der 
Arbeitsaufgabe „Gesellschaftliche und technisch-wis-
senschaftliche Entscheidungskriterien sowie Kriterien 
für Fehlerkorrekturen“ im Wesentlichen mit den natur-, 
geowissenschaftlichen, technischen und am Rande den 
sozialwissenschaftlichen Aspekten der Langzeitlagerung 
radioaktiver Abfälle beschäftigte. Dies bot sich insbeson-
dere deshalb an, weil sowohl der in der Kommission ver-
tretene Umweltverband als auch die vertretene Umwelt-
stiftung die Arbeit der AG3 nicht mitgestaltet haben und 
so eine kritische Hinterfragung aus der Sicht der Umwelt 
nicht stattfand. Da den beiden Organisationen fachliche 
Ressourcen dafür zur Verfügung gestanden hätten, haben 
sie wohl aus verbands- bzw. stiftungspolitischen Gründen 
darauf verzichtet. 

Weiterhin hatte diese Arbeitsgruppe insofern eine 
Sonderrolle, weil sie die Kriterien für die Auswahl der 
Standortregionen und Standorte entwickelte, die dann 
nach Standortauswahlgesetz (StandAG) Gesetzeskraft 
erlangen soll. Diese für den Auswahlprozess notwendigen 
Instrumente sind im StandAG noch nicht geregelt, ent-
sprechende anfängliche Ansätze wurden aus der Fassung 
vom 17.10.2012 wieder herausgestrichen. Es ist nicht zu 
erwarten, dass im parlamentarischen Verfahren diese 
wissenschaftlich begründeten Kriterien von der Politik 
verändert werden. Dies könnte erst nach einer weiteren 
wissenschaftlichen Expertise geschehen, die aber als un-
wahrscheinlich einzustufen ist.

Die erste Sitzung der AG3 fand erst gut fünf Mona-
te nach Konstituierung der Endlagerkommission statt. 
Aber bereits auf der zweiten Sitzung am 14.11.2014 
bestand Konsens, dass für die zu entwickelnden Aus-
wahlkriterien die Empfehlungen des Arbeitskreis Aus-
wahlverfahren Endlagerstandorte (AkEnd, 1999–2002) 
(Seite 83–199) Ausgangspunkt sein sollten. Obwohl al-
len Kommissionsmitgliedern diese Empfehlungen selbst 
in Papierform vorlagen, waren nicht alle AG3-Mitglieder 
bei der 3. Sitzung im Bilde. Es wurden – wie bei einer 
intensiven persönlichen Vorbereitung eigentlich zu er-
warten – von den nicht wissenschaftlich vorgeprägten 
Mitgliedern keinerlei Verständnisfragen gestellt. Diese 
kamen erst vereinzelt später, woraus zu schließen war, 
dass das Gesamtverständnis nicht vorhanden war. Es 
wurde nicht am Text der AkEnd-Empfehlungen gear-
beitet, sondern es musste mit Strg-C/Strg-V eine Ko-
pie erstellt werden. Dies zeigte deutlich, dass die Ar-
beit der AG3 vorerst nicht auf Effizienz ausgerichtet 
war. Daraus ist zu erklären, dass selbst Anfang April 
2016 wesentliche Kriterien insbesondere zu Günstige  

Konfiguration der Gesteinskörper, insbesondere von  
Wirtsgestein und einschlusswirksamem Gebirgsbereich 
inklusive Frage Deckgebirge immer noch nicht entschie-
den waren. Diese Fragestellungen wurden sehr spät aus 
der öffentlichen Verhandlung herausgenommen und in 
einer nicht-öffentlichen Kleingruppe (Appel, Wenzel, Fi-
scher, Kanitz) besprochen. In der Sitzung am 14.04.2016 
wurde zwar mündlich mitgeteilt, es hätte eine Einigung 
in den strittigen Punkten stattgefunden. Eine schriftli-
che Fixierung konnte aber nicht vorgelegt werden. 

Die Einigung zum Deckgebirge kam auf der vorletzten 
Kommissionssitzung zustande. Das Deckgebirge ist da-
nach explizit mit zu berücksichtigen. Dies stellt eine Ver-
besserung dar.. Temperaturverträglichkeit und Mächtig-
keit des ewG waren bis zur letzten Sitzung am 27.06.2016 
strittig. Aus Vorsorgegründen wurde die zulässige Tem-
peratur solange auf den niedrigen Wert von 100°C fest-
gelegt, bis auf der Grundlage wissenschaftlicher Arbeiten 
höhere Grenztemperaturen erlaubt werden können. Bei 
der Mächtigkeit wurde eine mehrheitsfähige Formulie-
rung gefunden, die aber nichts klarer macht. 

Entsorgungsoptionen
Es wurde verschiedene Entsorgungsoptionen andiskutiert 
und einige – wie tiefe Bohrlöcher – intensiver geprüft. Auf 
ein einheitliches Kriterien- und Prüfraster wurde dabei 
verzichtet. Sicherlich wäre dies mit einigem Aufwand ver-
bunden gewesen, hätte aber auch zu einer größeren Klar-
heit beigetragen. Relativ schnell wurden drei Kategorien 
A – mit Priorität verfolgte Lösung, 
B – Optionen zur weiteren Beobachtung und  

gegebenenfalls Erforschung und 
C – nicht weiter verfolgte Optionen
aufgestellt. Als alleinige Option in der Kategorie A ist die 
Endlagerung in tiefen geologischen Schichten mithilfe 
eines Bergwerks unter Einbeziehung der Rückholung/
Bergbarkeit deklariert worden. Nach Auffassung des 
Kommissionsvorsitzenden sollten die Optionen analog 
der Energie-Enquetekommission als Pfade bezeichnet 
werden. Dies hat sich nicht durchgesetzt, da der Begriff 
Pfade wohl wenig zutreffend ist.

Sicherheitsuntersuchungen
Die vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen stellen eine 
Neuerung gegenüber den AkEnd-Vorstellungen dar. 
Wenn die vom AkEnd präferierten Kriterien sich im We-
sentlichen auf die Langzeitrisiken beziehen, benutzt die 
vorläufige Sicherheitsuntersuchung eine integrale Sicht-
weise sowohl auf Langzeitrisiken als auch auf Probleme 
während der Betriebsphase des Lagers. 

Vorläufige Sicherheitsuntersuchungen sollen schon in 
der Phase  1 erstellt werden. Zu befürchten ist, dass in 
diesen versucht wird, die durch das Endlager verursachte 
zusätzliche Dosisleistung für den Menschen als skalare 
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Größe abzuschätzen und insgeheim als wesentliches Aus-
wahlkriterium in den Auswahlprozess einzuspielen. Dem 
widerspricht, dass solche Abschätzungen zu relativ belie-
bigen Werten führen können und eine wissenschaftlich 
haltbare Methodik dafür bisher nicht öffentlich diskutiert 
wurde, obwohl seit 2009 nach Aussage des BMUB daran 
gearbeitet wird (SSK-Beratungsauftrag). Der Beratungs-
auftrag an die SSK wurde sogar mit dem Hinweis auf die 
Endlagerkommission ausgesetzt. Die bisherige Vorge-
hensweise nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
wird schon seit Jahrzehnten als unzureichend betrachtet. 
Im Planfeststellungsverfahren ERAM ist das als wesent-
liches Defizit erkannt worden. 

Die Beurteilung eines Endlagers an einem Standort 
kann nicht durch eine skalare Größe geschehen, sondern 
muss durch multikriterielle Analyse insbesondere der 
geologischen Gegebenheiten erfolgen. Nur so kann das 
Risiko in seiner gesamten Bandbreite insbesondere auch 
im Bereich der Ungewissheiten und des Nichtwissens 
vergleichend abgewogen werden. 

Weiterhin ist die Qualität der Ausgangsdaten zur Er-
stellung einer vorläufigen Sicherheitsuntersuchung in 
der Phase  1 wegen nicht erfolgter gezielter Erkundung 
vollkommen unzureichend. Allein der Standort Gorleben 
stellt hier eine Ausnahme dar. Insofern wird die Vorläu-
fige Sicherheitsanalyse Gorleben (VSG) eine erhebliche 
Rolle spielen. Diese Ungleichheit in den vorläufigen Si-
cherheitsanalysen bei der Auswahl auf der angeblich wei-
ßen Landkarte ist weder in der AG3-Diskussion erwähnt 
noch in dem Kapitel zur vorläufigen Sicherheitsanalyse 
(K‑Drs 211) benannt worden. 

Sozialwissenschaftliche Kriterien

Die sozialwissenschaftlichen Kriterien wurde beim 
AkEnd in einen sinnvollen Gesamtzusammenhang ge-
bracht, bestehend aus den Anforderungen 
1)	 der Bereitschaft der Bevölkerung zur Beteiligung und 
2)	 einer möglichst positiven gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Entwicklung. 
Dieser sinnvolle Gesamtzusammenhang wurde von der 

Kommission nicht verfolgt und auch nicht durch einen an-
deren geschlossenen Ansatz ersetzt. Erst wenn das Wer-
ben um Beteiligungsbereitschaft vollständig scheitern 
sollte, war vom AkEnd Legalplanung vorgesehen. Nach 
Meinung der Kommission muss auf die Anforderung Be-
teiligungsbereitschaft verzichtet werden. Es wird sich 
eindeutig für die im StandAG vorgesehene ausschließ-
liche Legalplanung ausgesprochen, die lediglich durch 
Rechte auf Nachprüfung relativiert werden. Dabei ge-
schieht die Nachprüfung aber durch die gleichen Akteure, 
die als Vorhabenträger und als Regulierungsbehörde zu 
der nachzuprüfenden Entscheidung gekommen sind. Da-
mit entfällt für die staatlichen Akteure der Druck, in der 
Bevölkerung für Beteiligung werben zu müssen. Die vor-
gesehenen geringen Klagemöglichkeiten werden diesen 
dauerhaften Druck nicht ausüben. 

Sozioökonomische Potenzialstudien
Die Ausführungen zu den sozioökonomischen Potenzial-
studien wurden vom AkEnd übernommen. Diese waren 
vom AkEnd auch wesentlicher Ausgangspunkt für even-
tuelle Ausgleichszahlungen, um diese Mittel in sinnvol-
le Bereiche zu lenken. Die AG3 plädierte eher dafür, die 
eventuell zur Verfügung zu stellenden Mittel der Region 
ohne weitere Vorgaben zukommen zu lassen. 

Planungswissenschaftliche Kriterien
Hier wird im Gegensatz zum AkEnd zwischen ober- und 
untertägigen Kriterien unterschieden. Formuliert werden 
ausschließlich Abwägungskriterien, die in drei Gewich-
tungsgruppen eingeteilt sind. Die ober- und untertägigen 
Planungsaspekte können voneinander entkoppelt wer-
den, wenn der Zugang zum Endlager durch eine Rampe 
geschaffen wird. 

Geowissenschaftliche Kriterien

Interessant waren bei der Diskussion zu den geowissen-
schaftlichen Kriterien Informationen von ehemaligen 
AkEnd-Mitgliedern. Insbesondere waren zwei Aspekte 
dabei wichtig: 

Wegfall der Deckgebirgsanforderungen
Im Salzgutachten der BGR von 1995 wurde die Rolle von 
Deckgebirgen als Barrieren betont: 
Eine flächenhafte Überdeckung des Caprock einer Salz-
struktur mit wasserhemmenden Unterkreidetonen und 
einer ungestörten Decke aus Sedimenten der Oberkreide 
und des Alttertiärs (z. B. Rupel-Tone) würde ein optimales 
geologisches Barriere-System darstellen.

Es stellt sich die Frage, weshalb dieser Aspekt bei den 
geowissenschaftlichen Kriterien des AkEnd keine Be-
rücksichtigung gefunden hat? In der AG3 wurde ausge-
führt, dies sei auf die Heraufsetzung des Nachweiszeit-
raums von 10.000 auf 1 Mio. Jahre zurückzuführen. In 
diesem längeren Zeitraum sei damit zu rechnen, dass 
mehrere Eiszeiten über den Endlagerstandort hinwegge-
hen und die entsprechenden Deckgebirgsschichten davon 
abgeräumt würden. 

Diese Erklärung ist wohl etwas zu kurz gegriffen. Für 
die Alttertiärsedimente ist dies durchaus plausibel nach-
zuvollziehen, ist das aber auch für die Unter- und Ober-
kreideschichten zutreffend? 

AkEnd-Konzept nicht auf Kristallingestein 
anwendbar
In den AkEnd-Empfehlungen wird nicht explizit erklärt, 
dass sie auf Kristallingesteine nicht anwendbar sind. 
Dies wird schon offensichtlich durch die Tatsache, dass 
die Kriterien des AkEnd an der Modellvorstellung des 
einschlusswirksamen Gebirgsbereichs (ewG) entwickelt 
wurden. Inhaltlich wird Kristallingestein aber im gesam-
ten AkEnd-Papier mit durchgezogen, so zum Beispiel bei 
der Diskussion der Datenlage. Hier wird betont, dass bei 
Kristallingestein die Datendichte sehr gering ist (S. 80). 
So wurden in der BGR-Kristallinstudie von 1994 nur die 
an der Tagesoberfläche anstehenden Vorkommen berück-

Kriterien aus der hohlen Hand
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sichtigt, die verdeckten Kristallinvorkommen aber nicht. 
Diese Aussage gilt auch heute noch, sodass eine Berück-
sichtigung dieser Gesteinsformation erhebliche Probleme 
mit sich bringen würde. 

Ewige Wiederholung der Kristallinproblematik
Die AG3 hat sehr viel Zeit auf die Diskussion der Kristal-
linproblematik verwendet. Bei praktisch jedem zweiten 
geologischen Kriterium wurde diese zeitaufwendig behan-
delt. Dies wurde nicht produktiv umgesetzt, sondern es 
handelte sich um einfache Wiederholung des schon öfter 
Gesagten, die schließlich immer wieder in einem ergeb-
nislosen Abbruch endete. Dies ist mit ein Grund, weshalb 
trotz erheblichen Zeitaufwandes der Output der AG3 sich 
in engen Grenzen hielt. Eine Lösung ist auf der Grundla-
ge des AkEnd-Konzeptes eben nicht oder nur mit Hilfs-
konstruktionen möglich. Erst zur 21. AG3-Sitzung wurde 
ein Papier vorgelegt, dass dem ewG-Modell des AkEnd 
ein Behälter-Modell zur Lösung des Kristallinproblems 
an die Seite stellte. Eine Abstimmung in der 26. Sitzung 
der Gesamtkommission sollte klären, ob Kristallin – wie 
das StandAG es eigentlich fordert – weiterverfolgt werden 
soll. Eine Klärung fand auf dieser Sitzung und auch später 
nicht statt. ewG- und Behälter-Modell stehen jetzt neben-
einander. Die Kristallinproblematik führte dann sowohl 
in der vorvorletzen und vorletzten Kommissionssitzung 
zur Androhung eines Sondervotums durch Bayern. In der 
letzten Kommissionssitzung wurde der Sachverhalt unter 
der Mindestanforderung Mächtigkeit des ewG nochmals 
verhandelt und nur durch Formulierungskünste einer 
mehrheitlichen Zustimmung zugeführt. Insgesamt sind 
die Formulierungskünste zum Kristallingestein bei der 
Standortauswahl schwierig umzusetzen. 

Gesteinspezifische Kriterien
Recht frühzeitig drängte sich bei der Verfolgung der 
AG3-Arbeit der Eindruck auf, dass die geowissenschaftli-
chen Kriterien und insbesondere die Mindest- und Abwä-
gungskriterien eher gesteinsspezifisch formuliert werden 
sollten. Als potenzielle Endlagergeologien in Deutschland 
mit sehr unterschiedlichen Kriterienmustern sind zu nen-
nen: Salzstock, Salz in flacher Lagerung, Ton, Kristallin 
sowie Mischformen (sog. Konfigurationstyp Bb) wie zum 
Beispiel Kristallin unter Salz, Kristallin unter Ton, Salz 
unter Ton etc. Ein Auswahlverfahren mit der Benennung 
der drei bestmöglichen Salzstandorte, der drei besten 
Ton- und drei besten Kristallinstandorte im ersten Aus-
wahlschritt (neun Standorte) wäre einfacher und damit 
auch transparenter vermittelbar als die Benennung von 
sechs bis acht obertägig zu erkundenden Standorten auf 
der Grundlage aller geologischen Endlagermedien (siehe 
auch Kommentar AK1-81 aus Fachtagung). Dies wurde 
aber nicht in Erwägung gezogen. Die gesteinsübergrei-
fende Suche selbst im ersten Schritt scheint in Stein ge-
meißelt zu sein und führte zur ewigen, unproduktiven 
Wiederholung der Kristallindiskussion in der AG3. 

Die Forderung nach gesteinsspezifischen Kriterien aus 
dem Fachworkshop hat sich lange als Anmerkung in den 
Arbeitspapieren gehalten. In der Sitzung der Kommis-
sion am 20.06.2016 wurde diese Anmerkung schließlich 

mit der Begründung gestrichen, dies sei in der AG3 aus-
führlich behandelt worden. Aus den Protokollen geht aber 
nicht hervor, wann sich über Vor- und Nachteile der Al-
ternativen gesteinsübergreifende/gesteinsspezifische Kri-
terien auseinandergesetzt wurde. 

ewG-Modell des AkEnd
Zwar wurde bei der Formulierung der Auswahlkriteri-
en auf die AkEnd-Empfehlungen zurückgegriffen, das 
Grundmodell des AkEnd wurde aber nicht auf Weiterent-
wicklungsnotwendigkeit hinterfragt. In der 20. AG3-Sit-
zung wurde lediglich festgestellt, dass noch ein Text zur 
Erläuterung des Grundmodells einschlusswirksamer Ge-
birgsbereich (ewG) notwendig ist. Im Endbericht gibt es 
diesen Text nicht, nicht einmal eine Wiederholung der 
Definition aus dem AkEnd-Bericht. 

Das ewG-Modell ist vom AkEnd aufgrund der Forde-
rungen des Wasserhaushaltsgesetzes entwickelt worden. 
Es ist ein einfaches Modell, das lediglich einen Einschluss-
raum betrachtet (Einkompartimentmodell). Wie die An-
hörung zu den Sicherheitsanforderungen auch der Kom-
mission gezeigt hat, werden Endlagersysteme heutzutage 
durch Mehrkompartimentansätze modelliert. Es stellt sich 
damit sofort die Frage, ob dies auch schon bei der Stand-
ortauswahl anhand von Kriterien sinnvoll ist. Weiterhin 
sollte ein Endlager nicht nur dem Wasserhaushaltsgesetz 
Genüge tun, sondern es muss auch nachgeschaut werden, 
inwiefern grundlegende Prinzipien der kerntechnischen 
Sicherheit sinnvoll sind und umgesetzt werden können. 
Es stellt sich die Frage, ob für die geologische Barriere die 
Prinzipien der Diversität und/oder Redundanz anzuwen-
den sind. Ergibt sich damit eine Reduzierung des Risikos 
vor dem Hintergrund des Nachweiszeitraums von 1 Mio. 
Jahre und der damit verbundenen Unsicherheiten und 
Ungewissheiten? Eine entsprechende Anregung in Form 
einer Onlinekommentierung ID 10012 (siehe in AG3‑90) 
wurde bei der Aktualisierung von K‑Drs.  / AG3‑91d auf 
K‑Drs. 209 ohne Behandlung gelöscht. Tauchte dann wie-
der in K‑Drs. / AG3‑91e auf, um in K‑Drs. 209a endgültig 
ohne jegliche Behandlung gestrichen zu sein. Eine der 
Diversität entsprechende Forderung nach einer zweiten 
unabhängigen geologischen Barriere (ID 1085) wurde von 
der AG3 mit dem Verweis auf die Deckgebirgsdiskussion 
gestrichen. Die Deckgebirgsdiskussion hatte aber nicht 
eine zweite unabhängige Barriere zum Gegenstand, son-
dern allein den Schutz des ewG vor exogenen Prozessen. 
Eine zweite Barriere im Sinne der Diversität beinhaltet 
zudem nicht nur eine zusätzliche Barriere oberhalb des 
ewGs, sondern auch an den Seiten und nach unten. Diese 
Prinzipien der heutigen Sicherheitstechnik und insbeson-
dere der kerntechnischen Sicherheit wurden zweimal von 
Herrn Brunsmeier in der Gesamtkommission angespro-
chen. In der Kommissionssitzung am 20.06. wurde dies 
wieder allein der Deckgebirgsdiskussion zugeordnet (Ap-
pel) bzw. schon durch die Forderung nach Robustheit als 
erledigt angesehen (Fischer). 
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Datenlage und verpasstes 
Bottom-up-Verfahren
Bereits in den AkEnd-Empfehlungen wurde dargestellt, 
dass die Datenlage zur Geologie in Deutschland sehr un-
terschiedlich ist und deshalb beim Auswahlverfahren auf 
der Grundlage von Kriterien eventuell Standorte oder 
Standortregionen trotz geowissenschaftlicher Extra- und 
Interpolationsmethoden wegen mangelnder Datenver-
fügbarkeit zurückgestellt werden müssen. Dies ist in der 
AG3 erst sehr spät und erst nach intensivem Drängen aus 
Mecklenburg-Vorpommern aufgegriffen worden. 

Positiv muss verzeichnet werden, dass eine entsprechen-
de Umfrage zur Datenverfügbarkeit sich sowohl an die BGR 
als auch an die Landesgeologischen Dienste der Länder wen-
dete. Hier wurde erstmals ein Stück weit auf die dezentrale 
geologische Kompetenz in der Bundesrepublik zurückgegrif-
fen. Die geologische Fachkompetenz der AG3 und damit der 
Endlagerkommission beschränkte sich im Wesentlichen auf 
zwei Geologen, Herrn Appel und Herrn Kleemann. Nur sel-
ten wurde Herr Bräuer von der BGR einbezogen. Insgesamt 
sind die geologischen Aspekte der Standortauswahl auf sehr 
dünner fachlicher Basis gegründet. 

Eine frühzeitige, öffentliche und transparente Ein-
bindung der Fachkompetenz der Länder durch die End-
lagerkommission – unter Ausschaltung der politischen 
Ansagen – hätte ein Bottom-Up-Verfahren starten kön-
nen. Die Kommission hat aber durch Rückzug hinter die 
Beton- und Glasfassaden des Deutschen Bundestages in 
Berlin und der Gebärdung als Expertenkommission ein 
Top-Down-Verfahren gewählt, das in seiner Einseitigkeit 
kaum zu überbieten ist. 

Die unterschiedliche Datenverfügbarkeit wird im ge-
sonderten Kapitel  6.5.8 behandelt. Schließlich hat man 
sich darauf geeinigt, dass sogenannte Felduntersuchun-
gen (der Begriff „Nacherkundungen“ sollte vermieden 
werden) auch in der Phase 1 durchgeführt werden kön-
nen. Das Kapitel wird aber nicht so konkret, dass es die 
extremen Datenlücken und damit schwierige Gleichbe-
handlung bei Kristallin benennt. Der AkEnd-Bericht war 
da konkreter und damit ehrlicher. 

Fachworkshop Kriterien
Der Rückzug der Kommission in die Gebäude des Bun-
destages konnte auch nicht durch Veranstaltungen der 
Kommission und der AG3 korrigiert werden. Bezüg-
lich der hier hauptsächlich betrachteten AG3-Arbeit sei 
auf den Fachworkshop Ende Januar 2016 inklusive der 
Möglichkeit der Onlinekommentierung der Kriterien hin-
gewiesen. In der 19. AG3-Sitzung wurde in Aussicht ge-
stellt, dass die Kommentare aufgrund ihrer Fülle kaum 
berücksichtigt werden könnten. Im Widerspruch dazu hat 
der Vorsitzende der AG3, Michael Sailer, bei den Arbeiten 
an den geowissenschaftlichen Kriterien in der 20. und 21. 
Sitzung peinlich darauf geachtet, dass die Kommentare 
zur Kenntnis genommen und teilweise in vollem Wortlaut 
verlesen wurden. Wie oben geschildert, bestätigt diese 
Ausnahme aber nur die Regel. 

Datenlücken und Benachteiligung 
von Gorleben
Die Landesgeologischen Dienste sehen aufgrund der Da-
tenlücken Schwierigkeiten bei der Auswahl der obertägig 
zu erkundenden Standorte, was von der BGR so nicht 
mitgetragen wird. AG3 schlägt vor, dass Standortregio-
nen mit zu geringer Datendichte benannt werden müs-
sen. Diese werden dann vorerst zurückgestellt und nicht 
obertägig erkundet. Dies ist konform mit AkEnd, jedoch 
war AkEnd nicht mit dem Gorlebenproblem konfron-
tiert. Da Gorleben im StandAG als Standort zur Auswahl 
benannt wurde und hier keine zu geringe Datendichte 
greifen kann, ist dieser Standort benachteiligt. Lediglich 
einmal wurde erwähnt, dass man es – mit Gorleben und 
der hohen Datendichte und ‑qualität an diesem Standort 
sowie anderen Standorten, wo praktische keine Daten 
vorliegen – mit einer enormen Bandbreite bei Datendich-
te und ‑qualität zu tun hat. Die Kommission hat keinerlei 
Anstrengungen unternommen, um die Benachteiligung 
von Gorleben in Bezug auf Veränderungssperre, vorläu-
fige Sicherheitsanalyse und Datenlücken bei Anwendung 
der Auswahlkriterien zu verhindern. 

Ausschlusskriterien 

Großräumige Vertikalbewegungen 
Wurde auf 1 mm pro Jahr begrenzt und damit vom AkEnd 
unverändert übernommen, was auch durch Fußnoten-
verweis transparent gemacht wird. Beim AkEnd wird al-
lerdings noch erläutert, dass sich damit eine Hebung von 
1.000 m in 1 Mio. Jahren ergibt. Eine Relation zur Mindest-
tiefe wird nicht hergestellt. Weshalb man 1 mm/a ansetzt 
und zum Beispiel nicht 0,1 mm, wurde in der AG3 nicht 
diskutiert. Es wurde lediglich in den Raum gestellt, ob es in 
Deutschland Gebiete gibt, die damit ausgeschlossen werden. 

Aktive Störungszonen 
Dieses Kriterium wurde aus AkEnd praktisch ohne Än-
derung übernommen. Es wurde nur um aseismische und 
atektonische Vorgänge erweitert, die zu ähnlichen Sicher-
heitseinbußen führen können. 

Einflüsse aus gegenwärtiger oder früherer 
bergbaulicher Tätigkeit 
Dieses Ausschlusskriterium gab es in dieser Form nicht 
beim AkEnd. Hierin findet sich in der Abbildung 2.1 Berg-
technische Möglichkeiten und Konzepte der Endlagerung 
in tiefen Gesteinsformationen auf Seite 34 noch der Be-
griff ehemaliges Gewinnungsbergwerk. Offensichtlich 
sollte damals vermieden werden, die Schachtanlage Kon-
rad zu problematisieren. 

Der Nachsatz Auffahrung, Betrieb und Offenhaltung 
des Erkundungsbergwerks Gorleben bleiben davon unbe-
rührt. wurde in der vorletzten Kommissionssitzung durch 
eine gorlebenneutrale Formulierung ersetzt. 

Seismische Aktivität 
Hier wurde die alte DIN  4149 durch die neue 
DIN EN 1998‑1/NA 2011‑01 ersetzt. Darin haben die Erd-
bebenzonen >  1 etwas andere Ausdehnungen, die aber 
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kaum eine Rolle spielen werden (siehe AkEnd Seite  90 
und http://www.gfz-potsdam.de/din4149_erdbebenzonen-
abfrage/). 

Vulkanische Aktivität 
Dieses Ausschlusskriterium wurde vom AkEnd übernom-
men inklusive des Sicherheitssaums von 10 km um ge-
fährdete Gebiete. Die Festlegung der vulkanisch aktiven 
Gebiete in einem Zeitraum von 1 Mio. Jahre basiert auf 
einer Expertenumfrage. 

Grundwasseralter 
Dieses Ausschlusskriterium ist aus den AkEnd-Empfeh-
lungen übernommen worden. Dabei ist diskutiert worden, 
was kein Tritium/Kohlenstoff‑14 in der AkEnd-Formulie-
rung vor dem Hintergrund sich verändernder Nachweis-
grenzen bedeutet. Deshalb wurde etwas umformuliert: 
nicht über dem natürlichen Hintergrundniveau. 

Mindestanforderungen 

Gebirgsdurchlässigkeit 
Dieses Kriterium wurde vom AkEnd übernommen. Der 
Zahlenwert von 10‑10 m/s wurde nicht plausibel gemacht. 
Es wurde nicht klargestellt, warum nicht 10‑8  m/s oder 
10‑12  m/s genommen wurden. Liegt hier ein analytisch 
wissenschaftlicher Ansatz oder ein Expertenurteil vor? 

Da Kristallingesteine zwar eine entsprechende Gestein-
durchlässigkeit aufweisen, aber durch Klüfte die Gebirgs-
durchlässigkeit von 10‑10 oft nicht eingehalten werden 
kann, wurden sowohl im Kriterium als auch in der Er-
läuterung für Kristallin Sonderregelungen formuliert. In 
der Formulierung des Kriteriums wurde die Überdeckung 
des Kristallins mit dichten überlagernden Schichten an-
gesprochen, in der Erläuterung wird die Möglichkeit von 
homogenen Bereichen ohne Kluftsysteme betont. Dies 
führt aber bei Kristallingesteinen zu erheblichen Anfor-
derungen an die zur Verfügung stehenden Daten. Ob dies 
im Suchverfahren erfüllt werden kann, ist recht zweifel-
haft. Wahrscheinlicher ist das frühzeitige Ausscheiden 
von Kristallinvorkommen. 

Mächtigkeit des einschlusswirksamen 
Gebirgsbereichs 
Auch hier wird der Wert von 100 m des AkEnd übernom-
men. Begründet wird der numerische Wert nicht. Die 
Frage, warum nicht 50 oder 200 m angenommen werden, 
bleibt unbeantwortet. Weiterhin spielt auch hier Kristal-
lingestein eine Sonderrolle. In der Erläuterung wird dies 
aufgegriffen mit zweierlei Lösungsansätzen: Aufsuchen 
entsprechend großer Homogenbereiche oder Nachweis-
führung über Kombinationswirkung mit Behälter und 
geotechnischer Barriere. 

Insbesondere der Vorstoß von Niedersachsen 
(K‑Drs. 209h), ein Teil der Erläuterung zum Kristallingestein  
auch in das Kriterium aufzunehmen, führte zur Andro-
hung eines Sondervotums durch Bayern in zwei Kommissi-
onssitzungen. Ein etwas anderes Vorgehen schlug Sachsen 
vor (K‑Drs. 249b). Eine Entscheidung zu dieser Mindestan-
forderung fiel erst auf der letzten Kommissionssitzung am 

27.06.2016. Mehrheitliche Zustimmung fand eine Formu-
lierung, die nichts klarer macht. Es bleibt das ungelöste 
Kristallinproblem, das wahrscheinlich die nächsten Jahre 
die Endlagerdebatte – getragen von den Länderinteres-
sen – bestimmen wird.

 
Minimale Tiefe des einschlusswirksamen 
Gebirgsbereichs 
Bei dieser Mindestanforderung wurde von Appel mit 
K‑Drs. AG3‑43 bereits am 9.10.2015 eine Änderung ge-
genüber AkEnd speziell für Salzstöcke vorgeschlagen. 
AkEnd forderte eine minimale Tiefe von 300  m unter 
Gelände (Teufe) ohne Differenzierung nach Gesteinsart. 
Der Vorschlag von Appel sah vor, dies für Salzstöcke 
auf 600 m zu erhöhen, wovon jeweils mindestens 300 m 
auf die Salzschwebe über dem einschlusswirksamen Ge-
birgsbereich und das nichtsalinare Deckgebirge entfallen 
müssten. Im gleichen Papier schlug er neue Abwägungs-
kriterien zum Deckgebirge bei Salzstöcken vor. 

Weiterhin wurde in K‑Drs.  AG3‑45 von Appel beim 
Abwägungskriterium Minimale Teufe des ewG die ge-
steinsunabhängige Festlegung des AkEnd (S.  108) mit 
> 500 m = günstig und 300–500 m = bedingt günstig in 
folgender Weise differenziert: Ton 500–700 m = günstig, 
700–900 m = bedingt günstig; Salzstöcke > 800 m = güns-
tig, 600–800 m = bedingt günstig. 

Nach der „Vorläufigen Sicherheitsanalyse Gorleben“ 
(VSG) liegt die Oberkante des ewG in Gorleben bei 840 m 
Teufe. Damit würde nach diesem Kriterium der Standort 
Gorleben noch knapp als günstig eingestuft werden. 

In K‑Drs. AG3‑70 ergänzt Appel seine Argumentation 
u. a. zu der Mindestanforderung der minimalen Teufe bei 
Salzstöcken. In K‑Drs. AG3‑72 bekräftigen Kanitz und Fi-
scher nochmals ihre Position und formulieren: 

… Andererseits ist die geforderte Festlegung der Mäch-
tigkeit von Salzschwebe und Deckgebirge willkürlich und 
ebenso unbegründet wie die Behauptung, dass direkter 
Kontakt des Salzspiegels mit Grundwasser sicherheit-
stechnisch nicht akzeptabel sei. 

Diese Fragestellungen wurden u. a. wie bereits oben ge-
schildert aus der öffentlichen Verhandlung herausgenom-
men und in einer nicht-öffentlichen Kleingruppe (Appel, 
Wenzel, Fischer, Kanitz) besprochen. In der Sitzung am 
14.04.2016 wurde zwar mündlich mitgeteilt, es habe eine Ei-
nigung in den strittigen Punkten stattgefunden; eine schrift-
liche Fixierung konnte aber noch nicht vorgelegt werden. 

In dritter Lesung konnte schließlich ein Kompromiss 
verabschiedet werden. Danach gilt für Salzstöcke die Son-
derregelung, dass die Salzschicht über dem einschluss-
wirksamen Gebirgsbereich mindestens 300  m betragen 
muss. Für Tonstein muss gewährleistet sein, dass Pro-
zesse von außen, wie zum Beispiel eiszeitliche Rinnenbil-
dung, nicht zum Abräumen des Deckgebirges soweit füh-
ren dürfen, dass der einschlusswirksame Gebirgsbereich 
durch Dekompaktion gefährdet wird. 

Maximale Tiefe des Einlagerungsbereichs 
Der Wert des AkEnd von 1.500 m wurde nicht übernom-
men, da dieser Parameter von vielen Gegebenheiten ab-
hängt. Hier spielen Endlagerkonzept, bergtechnische 

Kriterien aus der hohlen Hand



62

Machbarkeit in den unterschiedlichen Wirtsgesteinen und 
Arbeitssicherheit eine bedeutende Rolle. Um dem Vor-
habenträger bei der Suche wenigstens eine Richtschnur 
vorzugeben, wurde in der Erläuterung eine Einlagerungs-
tiefe zwischen 500 und 1000  m empfohlen. Warum für 
Kristallingestein hier nicht der AkEnd-Wert übernom-
men wurde, blieb offen. 

Fläche des Endlagers 
Die Werte für Salz von 3 km2 und für Tonstein/Kristal-
lin von 10 km2 wurden nicht einfach übernommen. Unter  
Berücksichtigung einer möglichen Rückholung/Bergung 
kommt ein Gutachten zu folgenden erforderlichen Flä-
chen: Salz (Einlagerungstemperatur 200°C) 1,3 km2, Salz 
(100°C) 2,3 km2, Tonstein (100°C) 6,6 km2, Granit (100°C) 
3,6 km2. Die Kommission weist darauf hin, dass der tat-
sächliche Flächenbedarf leicht deutlich größer sein kann. 
Schließlich kommt sie in der Erläuterung zu dem Schluss, 
dass bei der Standortsuche die AkEnd-Werte als konser-
vative Werte beibehalten werden sollten. 

Diese Aussagen zur Mindestfläche gelten nur für die 
Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle. Sollen weite-
re Abfälle eingelagert werden, ergibt sich ein mehrfacher 
Flächenbedarf. 

Erkenntnisse zum einschlusswirksamen Gebirgs-
bereich hinsichtlich des Nachweiszeitraums
Hier wurde die AkEnd-Formulierung übernommen. Nur 
der Begriff Integrität wurde ergänzt, was wohl lediglich 
eine Zusammenfassung der Punkte Gebirgsdurchlässig-
keit, Mächtigkeit und Ausdehnung darstellt. 

Abwägungskriterien 

Kriteriengruppe 1: Güte des Einschlussver-
mögens und Zuverlässigkeit des Nachweises
Anforderung 1: Kein oder langsamer Transport 
durch Grundwasser im Endlagerniveau 
Die Vorstellungen des AkEnd wurden übernommen. 
Schon der AkEnd sah Schwierigkeiten bei der Beurtei-
lung von Kristallingesteinen. Hier spielt die Gebirgs-
durchlässigkeit eine wesentliche Rolle. Deshalb wird für 
Kristallin neu aufgenommen: und führt ggf. zu einem an-
deren Sicherheitskonzept.

Anforderung 2: Günstige Konfiguration der 
Gesteinskörper, insbesondere von Wirtsgestein 
und einschlusswirksamem Gebirgsbereich 
Dies ist weitestgehend vom AkEnd übernommen worden. 
Beim Indikator Grad der Umschließung wurden weitere 
Aussagen zum Konfigurationstyp Bb gemacht, sodass der 
Typ Bb teilweise in die Kategorie weniger günstig fallen 
kann. Der Indikator Anschluss an hohes hydraulisches Po-
tenzial wurde reduziert auf Potenzialbringer bei Tonstein.

Anforderung 3: Gute räumliche 
Charakterisierbarkeit 
Bei dieser Anforderung kam es zu einer interessanten 
Änderung gegenüber den AkEnd-Empfehlungen. Dieser 
machte folgende Einstufung: für Salzstöcke: große ovale 

Strukturen = günstig, kleine rundliche bzw. schmale ge-
streckte Strukturen = weniger günstig.
Die Landesgeologie in Schleswig Holstein teilte dazu mit, 
dass diese Einstufung auf der Grundlage der Ergebnisse des 
Projektes InSpEE (Informationssystem Salzstrukturen: 
Planungsgrundlagen, Auswahlkriterien und Potenzial- 
abschätzung für die Errichtung von Salzkavernen zur 
Speicherung von Erneuerbaren Energien3) nicht mehr 
haltbar sei. Dies wurde von der BGR (Bräuer) in der 
AG3-Sitzung vom 05.04.2016 bestätigt. Die Einstufung 
wurde daraufhin ersatzlos gestrichen. 
An dieser Stelle zeigt sich deutlich, dass einige geowis-
senschaftliche Kriterien offensichtlich eher Pi-mal-Dau-
men-Ansätze sind und nicht die Qualität von naturwis-
senschaftlichen Erkenntnissen mit halbwegs solider 
theoretischer Basis erreichen. Die Geowissenschaften 
können heutzutage eben nicht mehr leisten. Trotzdem 
werden sie bei der Problematik der Langzeitlagerung 
radioaktiver Abfälle mit all ihren Lücken und Hilfskon-
struktionen gebraucht. Leider werden sowohl in den 
AkEnd-Empfehlungen als auch bei den von der Kommis-
sion vorgeschlagenen Kriterien nicht zu jedem Einzelkri-
terium Begründungen geliefert, die erkennen lassen, wie 
und wie gut die Verankerung im theoretischen Umfeld ist. 
So kann etwa beim oben genannte Kriterium zur Einstu-
fung von Salzstöcken nach AkEnd nicht erschlossen wer-
den, auf welches Erklärungsmodell dieses zurückgeht. 
Ansonsten wurden hier die AkEnd-Empfehlungen über-
nommen. Die ungünstigste Kategorie wurde von weniger 
günstig in ungünstig umbenannt. Ergänzt wurde noch der 
Indikator Variationsbreite der Gesteinstypen im ewG. 

Anforderung 4: Gute Prognostizierbarkeit der 
langfristigen Stabilität der günstigen Verhältnisse 
AkEnd wurde übernommen. Lediglich die tabellarische 
Darstellung wurde aufgeblasen, indem die sicherheitsrele-
vanten Merkmale Mächtigkeit, Ausdehnung und Gebirgs-
durchlässigkeit einzeln aufgeführt werden. Dies stand beim 
AkEnd im Begleittext. Die ungünstigste Kategorie wurde 
auch hier von weniger günstig in ungünstig umbenannt. 

Kriteriengruppe 2: Absicherung des 
Einschlussvermögens 
Anforderung 5: Günstige gebirgsmechanische 
Voraussetzungen 
Diese Anforderung wurde vom AkEnd übernommen und 
dort auch ausführlicher behandelt. Die konkrete Zuord-
nung zu günstig, bedingt günstig und weniger günstig 
anhand von Kurven Teufe als Funktion der Gebirgs-
druckfestigkeit wurde aufgegeben. Grund ist wohl die 
Einschätzung, dass der Autor der zugrunde liegende Stu-
die Zweifel an der Tragfähigkeit der Argumentation zum 
Ausdruck gebracht hat. Gebirgsmechanisch hat Kristal-
lingestein wesentliche Vorteile.

Anforderung 6: Geringe Neigung zur Bildung von 
Wasserwegsamkeiten in Wirtsgesteinskörper / 
einschlusswirksamem Gebirgsbereich 
Dies wurde vom AkEnd praktisch unverändert übernom-
men. 
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Kriteriengruppe 3: Weitere 
sicherheitsrelevante Eigenschaften
Anforderung 7: Gute Bedingungen zur 
Vermeidung bzw. Minimierung der Gasbildung

Gegenüber dem AkEnd wurde darauf verzichtet, den 
Druckabbau durch Gasverteilung als Kriterium zu benen-
nen, da hierbei die Gebirgsdurchlässigkeit eine wesent-
liche Rolle spielt, aber im umgekehrten Sinn wie unter 
Anforderung 1. Das heißt: Durchlässige und poröse Ge-
steine sind hier vorteilhaft. Weiterhin wird im Text neu 
der Zweiphasenfluss (Gas/Wasser mit Radionukliden) bei 
Vorhandensein von Gas als beachtenswert erwähnt. Dies 
spielt bei Morsleben eine wichtige Rolle und wird seit der 
Problematisierung im Erörterungstermin in Studien un-
tersucht. Ansonsten wird AkEnd übernommen. 

Anforderung 8: Gute Temperaturverträglichkeit
Diese Anforderung war bis zur letzten Kommissionssit-
zung strittig. Niedersachsen sprach sich für eine generel-
le Grenztemperatur – also auch im Salz – von 100°C aus. 
Dies fand nicht die allgemeine Zustimmung. Ein anderer 
Vorschlag sah die Streichung dieser Anforderung und 
Verschiebung in die vorübergehenden Sicherheitsunter-
suchungen vor. Die geheim tagende Kompromissarbeits-
gruppe in der letzten Kommissionssitzung kam zu der 
schließlich mehrheitlich zugestimmten Formulierung, 
dass die Kommission aus Vorsorgegründen empfiehlt, von 
einer vorläufigen Grenztemperatur an der Außenfläche 
der Endlager-Behälter von 100°C auszugehen, solange 
nicht die maximalen physikalisch möglichen Temperatu-
ren in den jeweiligen Wirtsgesteinen durch Forschungs-
arbeiten zuverlässig festgelegt worden sind. 

Anforderung 9: Hohes Rückhaltevermögen des 
einschlusswirksamen Gebirgsbereichs gegenüber 
Radionukliden 
AkEnd wird übernommen. 

Anforderung 10: Günstige hydrochemische 
Verhältnisse
Die Vorstellungen des AkEnd wurden weitgehend über-
nommen, sind aber schon dort recht vage formuliert. Le-
diglich Ionenstärke und Sorption/Ausfällung werden im 
Kommissionspapier nicht mehr erwähnt. 

Neue Anforderung: Hohes Rückhaltevermögen 
der Gesteine im Deckgebirge von Salzstöcken 
gegenüber Radionukliden 
Dies wurde (in K‑Drs. AG3‑70, K‑Drs. AG3‑72) diskutiert, 
aber schließlich nicht weiterverfolgt, da nach Aussage von 
Herrn Appel in der letzten Kommissionssitzung diese An-
forderung wegen der neuen Anforderung zum schützen-
den Aufbau des Deckgebirges entbehrlich ist. 

Neue Anforderung: Schützender Aufbau #des 
Deckgebirges 
Diese Anforderung wurde von Herrn Appel zur weite-
ren Ausgestaltung der Mindestanforderung Erkenntnis-
se zum einschlusswirksamen Gebirgsbereich hinsicht-
lich des Nachweiszeitraums (Erhaltung der Integrität)  

eingebracht. Es folgte eine lange und kontroverse Bear-
beitung dieses Themas meist in kleinen Arbeitsgruppen. 
Die wesentlichen Gegenargumente waren: „Dies ist be-
reits mit der Mindestanforderung Erhaltung der Integri-
tät gesichert.“ „Das Deckgebirge kann relativ kurzfristig 
durch Eiszeiten abgeräumt werden.“ „Ein Abwägungskri-
terium für nur ein Wirtsgestein, nämlich Salzstöcke, ist 
nicht gerechtfertigt.“ 

In der Kommissionssitzung am 20.06.2016 lag ein Kom-
promisspapier von Appel/Kanitz vor (K‑Drs.  209i), das 
alle Wirtsgesteine behandelt. Ziel ist der Schutz des ewG 
vor Subrosion und Erosion sowie den daraus erwachsen-
den Folgen wie Dekompaktion. Es wird ausgeführt, dass 
die konkrete Formulierung für alle Endlagersystemty-
pen aufgrund mangelnder Informationen noch nicht ge-
leistet werden kann. Diese müssten in abgeschlossenen 
oder noch laufenden Forschungsvorhaben gesammelt 
werden. Die konkrete Formulierung müsse deshalb dem 
Vorhabenträger überlassen werden. Für den Endlager-
systemtyp Salzstock und Salz in flacher Lagerung wird 
festgelegt, dass als Deckgebirge nur der nichtsalinare 
Anteil zu betrachten ist, da ein dauerhafter Schutz vor 
Auflösung nicht von einem wasserlöslichen Gestein ge-
leistet werden kann: Es kann nicht garantiert werden, 
dass die angreifende Süßwasserströmung auf Dauer ge-
ring ist. Weiterhin wird in der Regel bei Eiszeiten nicht 
das gesamte Deckgebirge abgeräumt, sodass mit einer ho-
hen Wahrscheinlichkeit Teile des Deckgebirges weiterhin 
Schutzwirkung entfalten können. Mehr Schutz ist besser. 

Das Deckgebirgskriterium soll in die Gewichtungsgrup-
pe 2 eingestuft werden. Zu dieser Anforderung stand noch 
die dritte Lesung in der Sitzung am 27.06.2016 an. In die-
ser wurde dies neben anderen Punkten in einer nicht-öf-
fentlichen Arbeitsgruppe verhandelt. Das Ergebnis war, 
dass wegen der strittigen Eingruppierung in eine Gewich-
tungsgruppe rigoros der Begriff Gewichtungsgruppe aus 
dem Endbericht der Kommission gestrichen wurde. Statt-
dessen steht dort jetzt der Begriff Kriteriengruppe. Wei-
terhin wurden die wichtenden Aussagen zu den Abwä-
gungskriterien vollständig aus dem Bericht gestrichen. 
Damit erhalten alle Abwägungskriterien jetzt formal die 
gleiche Wichtigkeit. Die Abwägungskriterien zum schüt-
zenden Aufbau des Deckgebirges wurden sodann der Kri-
teriengruppe 3 zugeordnet. Weiterhin wurde die Formu-
lierung zum nichtsalinaren Deckgebirgsanteil verändert 
in: Bei Endlagersystemen mit Steinsalz als Wirtsgestein, 
insbesondere bei Steinsalz in flacher Lagerung, sind die 
nichtsalinaren Gesteinskörper im Deckgebirge von beson-
derer Bedeutung für den Schutz gegen Subrosion. Eine 
geowissenschaftliche Begründung für die Umformulie-
rung wurde nicht geliefert. Offensichtlich wurde hier ein 
Weg gewählt, der durch „insbesondere“ den Salzstock 
Gorleben nicht allzu negativ erscheinen lässt. 

Aggregation bei der Abwägung
Bei den Abwägungskriterien stellt sich die Frage der 
Auswertung. Wie sollen die unterschiedlich erfüllten Kri-
terien zu einer Rangfolge der Standorte führen? Lange 
Zeit wurde in der AG3 dazu auf das AkEnd-Verfahren 
oder auf landläufig bekannte Aggregationsverfahren bei  
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multikriteriellen Entscheidungen verwiesen und als verbal- 
argumentativ pauschaliert. Die dafür einschlägigen wis-
senschaftlichen Ansätze wurden nicht herangezogen. 
Etwas überraschend wurde sich in der 18. AG3-Sitzung 
dafür ausgesprochen, das stark hierarchische AkEnd- 
Aggregationsverfahren nicht anzuwenden. Dieses sah vor, 
dass zum Beispiel bei guter Erfüllung der Abwägungskri-
terien der Gewichtungsgruppe 1 nicht mehr die weiteren 
Kriterien der weiteren Gewichtungsgruppen ausgewertet 
werden sollten. Nun soll nach AG3 ohne weitere Vorga-
ben allein verbalargumentativ eine Rangfolge unter Be-
rücksichtigung aller Abwägungskriterien erstellt werden. 
Anzumerken ist, dass im Gutachten zu den planungswis-
senschaftlichen Kriterien (K‑MAT  65) der Kommission 
empfohlen wird, in der Phase 1 und 2 eine multikriterielle 
Bewertungsmatrix zu benutzen. Dies wird jedoch wegen 
mangelnder Transparenz und Nachvollziehbarkeit abge-
lehnt. 

Damit erhält der Vorhabenträger die weitreichende 
Aufgabe, ohne Anleitung diese Rangfolge festzulegen. 
Wurde die Ersetzung von quantitativen durch rein qua-
litative  Auswahlkriterien (Vorschlag aus Fachworkshop) 
seitens der AG3 noch wegen zu großer Entscheidungsfrei-
heit für den Vorhabenträger abgelehnt, hat dies bei der 
Nichtvorgabe eines Aggregationsverfahrens keine Rol-
le mehr gespielt. Dies bekommt eine Zuspitzung, wenn 
man die richtige Feststellung von Herrn Renn auf der 
AG1-Sitzung am 01.04.2016 berücksichtigt, dass eine 
solche Abwägung keine wissenschaftliche Aufgabe ist. 
Auch wenn Renns Vorschlag, dies der Öffentlichkeit zu 
überlassen, zu weitgehend ist, sollte man bedenken, wie 
in anderen Feldern mit solchen Problematiken umgegan-
gen wird. So hat die Risikokommission in Abgrenzung der 
wissenschaftlichen Aufgabe der Risikoabschätzung und 
der nichtwissenschaftlichen Aufgabe des Risikomanage-
ments empfohlen, grundsätzlich Risikoabschätzung und 
‑management institutionell zu trennen. Eine solche Tren-
nung ist aber bei der Standortauswahl nicht vorgesehen, 
denn die Rollentrennung Vorhabenträger und Regulie-
rungsbehörde bildet das nicht ab. 

Fazit

Eine systematische und damit wissenschaftliche Herange-
hensweise wurde bei der Kriterienaufstellung und der Ge-
staltung des Auswahlprozesses insgesamt nicht verfolgt. 

So wurde nicht auf die Erfahrungen insbesondere der 
Länder bei der untertägigen Lagerung von chemotoxis-
chen Abfällen Bezug genommen, obwohl hier die gleiche 
Problematik zu lösen ist. Lediglich der Wärmeeintrag ist 
bei den hochradioaktiven Abfällen zusätzlich zu berück-
sichtigen und stellt die eigentliche Herausforderung dar. 
Sicher führt eine Betrachtung der untertägigen Sonder-
müllentsorgung nicht zu einem hohen Sicherheitsstan-
dard, bezieht aber die Ländererfahrungen und Verwal-
tungspraktiken ein und könnte die Sicherheitsstandards 
auch in diesem Bereich erhöhen. 

Weiterhin wurde nicht auf die Systematik des Strah-
lenschutzes zurückgegriffen, obwohl hier ein originäres 
Strahlenschutzproblem vorliegt. Stattdessen wurden 

Nachhaltigkeit und Zukunftsethik bemüht, welche aber 
keine wirklichen Konsequenzen erfordern. 

Der Strahlenschutz mit seinen drei Grundsätzen 
„Rechtfertigung“, „Optimierung“ und „Dosisbegrenzung“ 
hätte direkte Konsequenzen für die Endlagerung. „Recht-
fertigung“ bedeutet, dass bei der Nutzung/Erzeugung 
radioaktiver Stoffe eine Nutzen‑/Risikoabwägung zu ma-
chen ist. Da die Endlagerung mit einem hohen Risiko ver-
bunden ist, insbesondere wenn man die Unsicherheiten 
und das Nichtwissen bei der notwendigen Prognose über 
mehrere Millionen Jahre berücksichtigt, spielt der Nut-
zen eine wesentliche Rolle. Wenn die hier im StandAG 
gefundenen Regelungen für den Atommüll bis zum ver-
einbarten Ausstieg gelten, so gelten sie nicht für eventuell 
neu produzierten Atommüll. Dafür sind dann gesonderte 
Regelungen mit höheren Anforderungen zu finden, da sie 
unter einer anderen Rechtfertigung stehen. 

Der Grundsatz „Optimierung“ führt bei der Priorität 
für geologische Barrieren bei der Endlagerung zwingend 
zu einer komparativen Suche nach möglichst guten geolo-
gischen Situationen. Da geologische Situationen ortsfest 
sind, bleibt nur eine komparative Standortsuche als ein-
zige Möglichkeit. Dies wurde gerade von den Industrie-
vertretern in der Kommission immer wieder bestritten. 

Der Strahlenschutzgrundsatz „Dosisbegrenzung“ ist 
bei der Endlagerung nicht anwendbar. Er beinhaltet ja 
immer einen Vergleich einer Zusatzdosis mit einem ge-
sellschaftlich festgelegten Grenzwert, der eine gewisse 
Schädigung im Vergleich zum Nutzen zulässt. Da aber 
eine Dosisprognose über mehrere Millionen Jahre nicht 
möglich ist, kann auch nicht mit einem Grenzwert ver-
glichen werden. Die abgeschätzte Dosis über die nächs-
ten Millionen Jahre kann aber wohl als Indikator beim 
Vergleich unterschiedlicher Standorte und Endlagersys-
teme verwendet werden. Die Absolutwerte sind hingegen 
bedeutungslos und können nicht zum Beenden der Suche 
nach Auffinden eines sogenannten sicheren Standorts he-
rangezogen werden. 

Geht man dann von den Strahlenschutzgrundsätzen 
zu der dadurch bestimmten kerntechnischen Sicherheit 
über, kommt man systematisch zu der Forderung nach 
Redundanz und Diversität geologischer Barrieren. Das 
heißt, die Forderung nach einer unabhängigen zweiten 
Barriere, wenn sie denn in der Geologie Deutschlands 
auffindbar ist, entspricht der Anwendung der kerntech-
nischen Sicherheit auf das Endlagerproblem. Hier gilt 
genau das Motto, das Herr Kanitz in Bezug auf die schüt-
zende Wirkung des Deckgebirges vertreten hat: „Mehr 
Schutz ist besser!“ Aber ein Abwägungskriterium zur Di-
versität fehlt. 

Weiterhin sind die gefundenen Kriterien für den Stand-
ortauswahlprozess in den meisten Fällen wissenschaft-
lich nicht wirklich nachvollziehbar. Es fehlen die Aus-
sagen, welche Kriterien wie wissenschaftlich analytisch 
hergeleitet werden können, welche auf Expertenmeinun-
gen beruhen und welche auf gesellschaftliche und damit 
politische Entscheidungen zurückzuführen sind. 

Das größte Defizit ist die ungelöste Kristallinprob-
lematik. Die Schwierigkeiten dieses Wirtsgesteins bei 
der Anwendung des Modells des einschlusswirksamen 
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Gebirgsbereichs führten nicht zu einem systematischen 
Ansatz, sondern lediglich zu Formulierungskünsten, die 
bei der konkreten Suche schwer umzusetzen sind. Hinzu 
kommt die mangelhafte Datenlage bei Kristallingestein 
in Deutschland. Beide Punkte waren aus dem AkEnd 
bekannt und trotzdem hat die Kommission eine wirklich 
rationale und operationalisierbare Lösung weder gesucht 
noch gefunden. 

Die Arbeit in der AG3 war hingegen geprägt von der 
ewigen Auseinandersetzung zwischen Niedersachsen, 
was zur Entlastung des Standorts Gorleben für eine Be-
rücksichtigung aller drei Wirtsgesteine Salz, Ton und 
Kristallin gekämpft hat, und der Position des Industrie-
vertreters, der den Standort Gorleben möglichst gut aus-
sehen lassen wollte. 

Es wurde weitgehend versäumt, entsprechend der Vor-
gabe im StandAG zur Einbeziehung von Gorleben eine 
faire Behandlung dieses Standorts beim Auswahlverfah-
ren zu gewährleisten. Stichworte sind Veränderungssper-
re, Qualität und Dichte der geowissenschaftlichen Daten 
und vorläufige Sicherheitsanalyse bzw. ‑untersuchung. 

Zur Person

Michael Mehnert ist Chemiker, Physiker und Fach-
journalist. Er arbeitete von 2001 bis 2011 als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit 
des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS), zeitweise 
auch fachlich im Bereich Strahlenschutz bei der Endla-
gerung, und gehört zu den aufmerksamsten Beobach-
tern der Arbeit der Atommüllkommission. Er bloggt 
unter endlagerdialog.de 

1	 AK1‑ 8: Eine Aufgliederung der Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen nach Wirtsgesteinstypen macht tatsächlich Sinn, insb. weil sie eine 
transparente und nachvollziehbare Aufarbeitung ermöglicht. (Wohl wissend, dass dabei Dopplungen auftreten, (z.B. Ausschlusskriterien) die für 
das Verfahren aber nicht schädlich sind, und erkennend, dass wirtsspezifische Bezüge, insb. bei den Mindestanforderungen eine Rolle spielen 
werden.)

2	 ID 1001: Leider hat die AG3 nicht über das diesen Kriterien zugrunde liegende Modell diskutiert. Es wurde nicht die Frage behandelt, ob das 
Modell des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs eine passende Grundlage für die Suche nach einem Endlagerstandort mit dem geringstmögli-
chen Risiko für Mensch und Umwelt darstellt. Das ewG-Modell geht zurück auf den AkEnd, der damit den Forderungen des Wasserhaushaltsge-
setzes entsprochen hat. Es stellt sich jedoch die Frage, ob es nicht weitere wesentliche Normen gibt, die es zu erfüllen gilt? Bei einem Endlager für 
radioaktive Abfälle handelt es sich um eine kerntechnische Anlage, bei der insbesondere auch die weitgehenden sicherheitsphilosophischen 
Ansätze für diese Anlagen berücksichtigen werden sollten, auch wenn sie ‑ oder gerade weil sie – gemessen an dem zurzeit vorgeschriebe-
nen Nachweiszeitraum von 1 Mio. Jahren nach kurzer Zeit aus der Atomaufsicht entlassen wird/werden muss. Für kerntechnische Anlagen ist 
das Konzept der gestaffelten Abwehrmaßnahmen entwickelt worden. Zu wesentlichen Auslegungsmerkmalen gehören auf dieser Grundlage 
das Prinzip der Redundanz (mehrfach vorhandene gleichartige Schutzsysteme) und das Prinzip der Diversität (unterschiedliche Schutzsysteme 
zur Beherrschung gleicher oder ähnlicher Störungen). Bei einem tiefengeologischen Endlager bestehen die Abwehrmaßnahmen nach Ablauf 
des möglichen Rückholzeitraums nur noch in der möglichen Bergung und schließlich in den geologischen Barrieregesteinen mit entsprechend 
ausgeprägten Sicherheitsfunktionen wie mechanischer Einschluss und Absorption der Radionuklide sowie der Abschirmung der Direktstrahlung. 
Bei der Suche nach dem Standort mit geringstem Risiko für Mensch und Umwelt sollte ein Modell eingesetzt werden, das Kriterien erlaubt, die 
sowohl Redundanzen als auch Diversitäten bewerten und bei dem diese Bewertungen sich positiv in der schließlichen Rangfolge auswirken. Das 
ewG-Modell des AkEnd erfüllt dies durchaus im Hinblick auf Redundanzen. 

	 So ist zum Beispiel im Kriterium „Der einschlusswirksame Gebirgsbereich muss über eine räumliche Ausdehnung verfügen, die größer ist als das für 
das Endlager rechnerisch erforderliche Volumen.“ (siehe 5.1.2, Seite 24) dieses bisher nur mit flexibler Endlagerauslegung und Rückholkonzepten 
begründet. Eine wesentliche Begründung sollte darin liegen, dass über den im Nachweiszeitraum unbedingt notwendigen Einschlussbereich 
hinaus einschlusswirksame Gesteinsbereiche vorhanden sind, die Redundanzen zum notwendigen Einschlussbereich darstellen. Diese sind aber 
aufgrund dieser Rolle von der Flexibilisierung auszunehmen. Bei der Diversität ist solch ein Ansatz nicht gegeben, wenn nicht das ewG-Modell ver-
lassen wird. Es wird ein erweitertes Modell vorgeschlagen, in dem mehrere gestaffelte ewGs (dewG-Modell) abgebildet werden können, die auf 
unterschiedlichen einschlusswirksamen Gesteinen mit unterschiedlichen Sicherheitsfunktionen beruhen. Die Zähligkeit dieser gestaffelten ewGs 
ist dann als Abwägungskriterium „Diversität“ in die Gewichtungsgruppe 1 aufzunehmen (>2 „günstig“, 2 „bedingt günstig“, 1 „weniger günstig“).

3	 Im Internet zu finden unter:  
http://forschung-energiespeicher.info/wind-zu-wasserstoff/projektliste/projekt-einzelansicht/74/Potenzial_von_Kavernen_vorhersagen/
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Was hat die Kommission (nicht) aus Gorleben gelernt?
�

Autor: Martin Donat, Vorstandsvorsitzender der Bürgerinitiative  
Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V., 29. Juni 2016

Konsequenzen aus den bisherigen fatalen Fehlentwick-
lungen am Standort Gorleben zog nicht primär die Kom-
mission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe, son-
dern vielmehr schon das vorher ohne gesellschaftliche 
Debatte in die Spur gesetzte Standortauswahlgesetz 
(StandAG) – dies aber in einem völlig umgedrehten Sin-
ne. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Fehleranalysen 
verschiedener Akteure und damit auch die Schlussfol-
gerungen, je nach historischer Verantwortlichkeit und 
eigenem Profit, äußerst konträr zu den Erfordernissen 
vertrauenswürdiger Entscheidungen  ausfallen.

2009 waren CDU, CSU und FDP im Wahlkampf mit 
dem Vorhaben angetreten, der Atomkraft in Deutsch-
land mit Laufzeitverlängerungen der alten Meiler zu 
einer Wiedergeburt zu verhelfen und sie als „Brücken-
technologie“ gegen die bürgernahen erneuerbaren Ener-
gien ins Feld zu führen. Den großen Energieversorgern 
schwammen die Felle davon, aber eine Überflutung des 
Strommarktes mit subventioniertem Atomstrom aus 
abgeschriebenen AKW wäre in der Lage gewesen, ihr 
unablässig bröckelndes Monopol zu verteidigen, bis sie 
Anschluss an den aufstrebenden regenerativen Markt 
gefunden hätten. Während die neue schwarz-gelbe Bun-
desregierung darüber nachdachte, Laufzeiten gewinn-
bringend unter den Atomkonzernen zu versteigern, 
drohten diese mit einem eigenmächtigen Atomausstieg 
per Abschaltung. 

In einem nächtlichen geheimen Atomgipfel einig-
te man sich ohne die zuständigen Ministerien darauf, 
die Regierung mittels einer Brennelementesteuer am 
unverhofften Reichtum neuer Laufzeiten teilhaben zu 
lassen, gleichermaßen sollte aber auch das Moratorium 
am Standort Gorleben aufgehoben werden. Unter dem 
Protest der Opposition, kommunaler Unternehmen, der 
Stadtwerke und Tausender AtomkraftgegnerInnen und 
auch ohne die geforderte Beteiligung des Bundesrates 
stimmte die Regierungsmehrheit die entsprechende No-
velle des Atomgesetzes einfach  im Bundestag durch.

Analog zu dieser Renaissance der Atomkraft machten 
die Oppositionsparteien von ihrem Recht Gebrauch und 
beauftragten einen parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss damit, die dubiosen Umstände zu klären, 
unter denen die Regierung Kohl im Jahr 1983 entschie-
den hatte, ausschließlich den Salzstock im niedersäch-
sischen Gorleben und nicht auch andere Standorte oder 
geologische Formationen wie Granit oder Ton in anderen 
Bundesländern auf eine Eignung für die Atommüll-End-
lagerung zu prüfen. Während die damaligen Oppositi-
onsparteien nach dreijähriger Beweisaufnahme, Zeu-
genbefragung und Sichtung von 2800 Aktenordnern eine 
Geschichte von Lug, Trug und Täuschung dokumentier-
ten und den Standort für delegitimiert erklärten, beeilte 
sich die Regierungskoalition erwartungsgemäß, dreißig 
Jahre Bau eines Endlagers in Gorleben gebetsmühlenar-
tig als „eignungshöffige Erkundung“ zu verteidigen.

Auch dem letzten Gorleben-Hardliner musste wäh-
rend dieses Ausschusses aber klar geworden sein, dass 
ein Endlager in Gorleben bei einer letztinstanzlichen 
gerichtlichen Überprüfung doch erhebliche Verfahrens-
mängel aufweisen und womöglich schwer durchsetzbar 
sein dürfte. Neben offenkundigen geologischen Zweifeln 
oder der trotz „Wohlverhaltenszahlungen“ hartnäckigen 
Ermangelung der international bedeutsamen Akzeptanz 
vor Ort wäre es insbesondere schwierig geworden, die 
willkürliche Standortauswahl von 1977 zu rechtfertigen. 

Bei den einzigen historischen vergleichenden Be-
trachtungen, wie der BGR- Salzstudie von 1995, wurde 
Gorleben aus gutem Grund gar nicht erst als untersu-
chungswürdig eingeschätzt, oder wäre gleich zu Beginn 
ohnehin durch das Ausschlusskriterium Gasvorkommen 
und Einbruchsee im Salzstock ausgeschieden. Die Gas-
bohrungen und der Rudower See jenseits der Elbe lagen 
aber in den siebziger Jahren noch in der DDR und damit 
außerhalb des geologischen Horizontes der Behörden der 
alten Bundesrepublik. 

Den unbelehrbaren VerfechterInnen eines Endlagers 
in Gorleben musste sich also vorrangig die Frage auf-
drängen, ob es eine Möglichkeit gäbe, dem fundamen-
talen Mangel einer Abwägungsentscheidung und Alter-
nativenprüfung nachträglich abzuhelfen. Die Antwort 
darauf gaben die AtomlobbyistInnen  und JuristInnen 
im Bundesumweltministerium unter dem später abbe-
rufenen Minister Norbert Röttgen, indem sie unter dem 
Eindruck der Atomkatastrophe von Fukushima die Ar-
chitektur des Standortauswahlgesetzes ersannen. Eine 
wesentliche Erfindung war dabei die sogenannte „wei-
ße Landkarte“, also die dreiste Idee, ein bereits fertig 
gebautes Endlager im Wendland „gleichwertig“ in ein 
nachträglich aufgesetztes Vergleichsverfahren einmün-
den zu lassen, womit vierzig Jahre Fokussierung der 
bundesdeutschen Endlagerfoschung auf Salz und Jus-
tierung auf die in Gorleben vorgefundenen Ergebnisse 
schlichtweg ausgeblendet wurden. 

Ein weiterer Dorn im Auge derjenigen, die Jahrzehn-
te auf polizeiliche Durchsetzung ihrer Pläne gesetzt 
hatten, waren die Klagerechte der betroffenen Bevölke-
rung, auch wenn diese ohnehin nur stellvertretend von 
wenigen „Klageberechtigten“ wahrgenommen werden 
konnten. 

Eine Antwort auf diese Problematik wurde, wenn man 
den Medienberichten Glauben schenken kann, in der 
Küche von Röttgens Nachfolger Peter Altmeier ausge-
heckt. Der CDU-Umweltminister verständigte sich mit 
den Fraktionsspitzen von SPD und Grünen auf die so-
genannte „Legalplanung“, bei welcher die wesentlichen 
Standortentscheidungen nicht durch Behörden, sondern 
vom deutschen Bundestag per Gesetz beschlossen wer-
den sollen. Vordergründig schafft dieser Parlamentsent-
scheid die höchste demokratische Legitimation einer 
Entscheidung in der parlamentarischen Demokratie, bei 


